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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Medical Education 
 
vom 06.11.2025 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2 Satz 1, 59 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung 
vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert am 17. Dezember 2024 
(GBl. 2024 Nr. 114), hat der Senat der Universität Heidelberg am 04.11.2025 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Universität Heidelberg vergibt im weiterbildenden Masterstudiengang 
Medical Education ihre durch die Fakultät festgesetzten Studienplätze nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen. 
 
 
(2) Im Übrigen sind die Verfahrensbestimmungen der Zulassungs- und Immatri-
kulationsordnung (ZImmO) der Universität Heidelberg in ihrer jeweils gültigen 
Fassung maßgeblich. 
 
 
 
§ 2 Studienbeginn, Bewerbungsunterlagen, Form und Frist 
 
(1) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen wird nachgewiesen über einen 
elektronisch erstellten Zulassungsbescheid im Online-Portal der Universität Hei-
delberg.  
 
 
(2) Das Ersuchen um einen Zulassungsbescheid nach Absatz 1 erfolgt durch 
eine Bewerbung über das Online-Portal der Universität Heidelberg. Mit der Be-
werbung sind folgende Nachweise und Erklärungen zu erbringen:  
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1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 Abs. 1 genannten Zugangs-
voraussetzungen: 

 
a) Abschlusszeugnis des ersten Hochschulabschlusses gem. § 3 Abs. 

1 Nr. 1;  sofern der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis 
zum Nachweis der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Nr.1 bis zum Ende 
der in der ZImmO vorgesehenen jeweiligen Frist noch nicht vorliegt, 
genügt ein Transcript of Records oder vorläufiges Zeugnis der 
Hochschule, wenn auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, 
dass der Studienabschluss nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 rechtzeitig bis zum 
letzten Werktag vor Vorlesungsbeginn erworben wird; ein 
Studienabschluss, der außerhalb von Deutschland erworben wurde, 
wird nur berücksichtigt, wenn der ausländische Studiengang 
akkreditiert ist, 

b) Nachweise von einschlägigen berufspraktischen Erfahrungen von 
mindestens einem Jahr gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2, 

c) Nachweise zu studiengangspezifischen Qualifikationen in der Lehre 
gemäß § 3 Abs.1 Nr. 3, z.B. durch nachgewiesene Teilnahme an 
entsprechenden medizin-/hochschuldidaktischen Weiterbildungen 
und/oder durch lehrspezifische Auszeichnungen/Preise, 

d) Nachweise zu Berufserfahrungen in der Lehre gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 
4, z. B. durch nachgewiesene durchgeführte 
Unterrichtsveranstaltungen oder durch die nachgewiesene Ausübung 
einer Verantwortungsposition in der Lehre und 

e) Vorlage eines Entwurfs für ein Lehrprojekt in der medizinischen 
Ausbildung, der die Zielsetzung, Machbarkeit und curriculare 
Verankerung beinhaltet gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5.   

 
2. Sofern vorhanden, ein Nachweis von Erfahrungen in Bildungsforschung 

oder medizinischer Forschung, z.B. durch nachgewiesene 
Konferenzbeiträge oder Publikationen. 
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3. Sofern vorhanden, eine Erklärung der jeweiligen Medizinischen Fakultät 
oder Institution zur Unterstützung der bewerbenden Person bei dem 
berufsbegleitenden Studium, z.B. durch entsprechende Freistellungen in 
der medizinischen Patientenversorgung. 

 
4. Eine Bestätigung darüber, dass die sich für das Studium bewerbende 

Person an einer in- oder ausländischen Hochschule im 
Masterstudiengang Medical Education oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt keine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht 
oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen 
Studiengängen befindet. 

 
Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde-
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
 
(3) Der Studienbeginn ist nur zum Wintersemester möglich. 
 
 
(4) Die Bewerbung zum Studium ist für das Wintersemester bis zum 15.03. ei-
nes Jahres möglich (Ausschlussfrist). 
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§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Medical Education 
sind: 
 

1. ein Hochschulabschluss in den Studiengängen Humanmedizin, 
Zahnmedizin, Biologie, Chemie, Physik, Psychologie, Pädagogik oder 
Soziologie oder ein Hochschulabschluss gesundheitsnaher 
Berufsgruppen oder ein Hochschulabschluss von in der Lehre an 
Medizinischen Fakultäten beteiligten Berufsgruppen oder in einem 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt an einer in- oder 
ausländischen Hochschule für den eine Regelstudienzeit von 
mindestens vier Studienjahren festgesetzt ist oder ein als gleichwertig 
anerkannter Abschluss, 

2. einschlägige berufspraktische Erfahrungen von mindestens einem Jahr, 
3. studiengangspezifische Qualifikationen in der Lehre, 
4. Berufserfahrungen in der Lehre und 
5. ein Entwurf für ein Lehrprojekt in der medizinischen Ausbildung, der die 

Zielsetzung, Machbarkeit und curriculare Verankerung beinhaltet. 
 
 

(2) Die Feststellung, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind, trifft 
der Zulassungsausschuss. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) angehört. 
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(4) Liegt der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis nach Absatz 1 bis 
zum Ende der Bewerbungsfrist noch nicht vor, nimmt die sich bewerbende Per-
son auf Grundlage einer vorläufigen Durchschnittsnote am Zulassungsverfahren 
teil, die sich aus dem vorläufigen Zeugnis ergibt oder aufgrund bisheriger Prü-
fungsleistungen ermittelt wird (Transcript of Records); das Ergebnisses des Studi-
enabschlusses bleibt unbeachtet.  
 
 
 
§ 4 Auswahlverfahren 
 
(1) Übersteigt die Zahl der nach § 3 qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber 
die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, so wird eine Aus-
wahl nach folgenden Kriterien und mit folgender Bepunktung getroffen sowie eine 
Rangliste erstellt: 
 

1. Studiengangsspezifische Qualifikationen in der Lehre (max. 10 Punkte), 
die nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Zugangsvoraussetzungen sind, 

2. Berufserfahrungen in der Lehre (max. 5 Punkte), die nach § 3 Abs. 1 Nr. 
4 Zugangsvoraussetzungen sind, 

3. ein Entwurf für ein Lehrprojekt in der medizinischen Ausbildung, der die 
Zielsetzung, Machbarkeit und curriculare Verankerung beinhaltet (max. 
20 Punkte), der nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 Zugangsvoraussetzung ist, und  

4. Erfahrungen in Bildungsforschung oder medizinischer Forschung (max. 
5 Punkte).  

 
 

(2) Die Bewertung der Kriterien gemäß Absatz 1 nimmt der Zulassungsaus-
schuss  anhand des Bewertungsmaßstabs in der Anlage vor. Dabei bewertet der 
Zulassungsausschuss die einzelnen Kriterien jeweils gemäß der Anlage.  
 
 
(3) Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach der Bewertung des 
Entwurfs für ein Lehrprojekt (Absatz 1 Nr. 3); besteht danach noch Ranggleich-
heit, entscheidet das Los.  
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§ 5 Zulassungsausschuss 
 
(1) Für den Masterstudiengang Medical Education wird zur Prüfung und Fest-
stellung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen ein Zulassungsausschuss gebil-
det. Er besteht aus fünf Mitgliedern, die Hochschullehrende oder akademische 
Mitarbeitende der Medizinischen Fakultät Heidelberg sind. Mindestens drei Mit-
glieder stammen aus der Gruppe der Hochschullehrenden. Die Mitglieder wählen 
aus ihrer Mitte einen Vorsitz sowie eine Stellvertretung, die jeweils Hochschulleh-
rende bzw. der jeweils Hochschullehrender sein muss. Der Zulassungsausschuss 
kann sachverständige Gäste als beratende Mitglieder hinzuziehen. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden vom Fakultätsrat be-
stellt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederbestellung ist möglich.  
 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der bzw. des Vorsitzenden oder bei ihrer bzw. seiner Abwesenheit die 
Stimme der Stellvertretung. Über die Prüfung und Beratung des Zulassungsaus-
schusses wird eine Niederschrift angefertigt. 
 
 
(4) Die Bewertung von Vorbildungsnachweisen in eindeutigen Fällen kann der 
Zulassungsausschuss durch Beschluss auf eines oder mehrere seiner Mitglieder 
übertragen. 
 
 
(5) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglie-
der des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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§ 6 Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Zulassungsausschuss prüft anhand der eingereichten Unterlagen, ob 
die sich bewerbende Person die fachlichen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 
erfüllt, und trifft eine entsprechende Feststellung.  
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 

1. die in §§ 2 bis 4 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind  
oder 

2. die sich bewerbende Person an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule im Masterstudiengang Medical Education oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der Prü-
fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht oder 
die sich bewerbende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren 
in diesen Studiengängen befindet. 
 
 

(3) In den Fällen des § 3 Abs. 4 ist die Zulassung unter dem Vorbehalt auszu-
sprechen, dass das mindestens vierjährige Studium in einem der nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 genannten Studiengänge und die mit ihm zusammenhängenden Vorausset-
zungen bis zum Beginn des Bewerbungssemesters nachgewiesen werden. Die 
Zulassung erlischt, wenn der Nachweis nicht fristgerecht geführt wird. 
 
 
 
§ 7 Gebühren 
 
(1) Der weiterbildende Masterstudiengang Medical Education ist gebühren-
pflichtig. Einzelheiten ergeben sich aus der Gebührenordnung der Universität 
Heidelberg für den Masterstudiengang Medical Education in der jeweils geltenden 
Fassung.  
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(2) Die Einschreibung für den Masterstudiengang Medical Education setzt die 
Zahlung der Gebühren für das Studium nach § 13 des Landeshochschulgebüh-
rengesetzes voraus. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Satzung gilt erstmals für das Zulassungsverfahren zum Winter-
semester 2026/2027 und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt der Rektorin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung für den Master-
studiengang Medical Education vom 15. Februar 2010 und 16. Februar 2012 au-
ßer Kraft.  
 
 
 
Heidelberg, den 06.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior  

Rektorin    
 
 
 
Anlage: Bewertungsskalen gemäß § 4 Abs. 1 
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Anlage Bewertungsskalen gemäß § 4 Abs. 1 
 
1. Studiengangsspezifische Qualifikationen in der Lehre (max. 10 
Punkte) 
Punkte Bewertungskriterien zu studiengangsspezifischen Qualifikatio-

nen in der Lehre 
1-4  Vereinzelte medizin- / hochschuldidaktische Weiterbildungen im 

Umfang von bis zu 59 Unterrichtseinheiten (UE) oder einfache lehr-
spezifische Auszeichnungen oder Preise 

5-8  Medizin- / hochschuldidaktische Weiterbildungen im Umfang von 
60 bis zu 119 UE; zusätzliche hochwertige lehrspezifische Aus-
zeichnungen oder Preise können berücksichtigt werden. 

9  Medizin- / hochschuldidaktische Qualifikationen im Umfang von 
mindestens 120 UE bis 199 UE, z.B. Zertifikat für Medizindidakti-
sche Qualifizierung I (MQ I)  

10  
 

Medizin- / hochschuldidaktische Qualifikationen im Umfang von 
mindestens 200 UE, z.B. Zertifikat für Medizindidaktische Qualifi-
zierung II (MQ II)   

Die Punktewerte werden nicht addiert; es wird der jeweils höchste Punktewert bei 
der Punktevergabe zugrunde gelegt. Es können maximal 10 Punkte vergeben 
werden.  
 
2. Berufserfahrung in der Lehre (max. 5 Punkte) 
Punkte Bewertungskriterien zu Berufserfahrungen in der Lehre 
1-2  Assistenz oder studentisches Engagement, z.B. als Tutor  

(Differenzierung der Bewertung nach Anzahl Veranstaltungen 
und/oder Dauer des Engagements) 

3-4  Dozententätigkeit 
(Differenzierung der Bewertung nach Anzahl Veranstaltungen 
und/oder Dauer des Engagements) 

5  Verantwortungsposition in der Lehre, wie Lehrkoordination, z.B. in 
einem spezifischen Fach, oder Leitungsposition in der Lehre, z.B. 
Lehrklinik 

Die Punktewerte werden nicht addiert; es wird der jeweils höchste Punktewert bei 
der Punktevergabe zugrunde gelegt. Es können maximal 5 Punkte vergeben wer-
den.   
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3. Entwurf für ein Lehrprojekt in der in der medizinischen Ausbildung 
(max. 20 Punkte) 
Punkte Bewertungskriterien des Projektentwurfs 
0 - 10 Inhalt und Fragestellung 
0 - 6 Methodik 
0 - 3 Kritische Diskussion und Reflexion 
0 - 1 Form 

Die Punktewerte werden bei der Punktevergabe addiert; es können maximal 20 
Punkte vergeben werden. 
 
4. Erfahrungen in Bildungsforschung oder medizinischer Forschung 
(max. 5 Punkte) 
Punkte Bewertungskriterien zu Erfahrungen in Bildungsforschung 

oder medizinischer Forschung 
0 keine vorliegenden Angaben 
1  Konferenzbeiträge Bildungsforschung, z.B. Vortrag, Posterpräsen-

tation 
2  Publikationen (Erst- / Letztautorschaft), fachspezifisch   
3 Publikationen (Co-Autorschaft) in der medizinischen Bildungsfor-

schung 
4  Publikationen (Erst- / Letztautorschaft) in der medizinischen Bil-

dungsforschung mind. 1 
5  Publikationen (Erst- / Letztautorschaft) in der medizinischen Bil-

dungsforschung mind. 3 
Die Punktewerte werden nicht addiert; es wird der jeweils höchste Punktewert bei 
der Punktevergabe zugrunde gelegt. Es können maximal 5 Punkte vergeben wer-
den.  
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang International Health  
 
vom 06.11.2025 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2 Satz 1, 59 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung 
vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert am 17. Dezember 2024 
(GBl. 2024 Nr. 114), hat der Senat der Universität Heidelberg am 04.11.2025 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Universität Heidelberg vergibt im weiterbildenden Masterstudiengang 
M.Sc.  International Health ihre durch die Fakultät festgesetzten Studienplätze 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 
 
 
(2) Im Übrigen sind die Verfahrensbestimmungen der Zulassungs- und Immatri-
kulationsordnung (ZImmO) der Universität Heidelberg in ihrer jeweils gültigen 
Fassung maßgeblich. 
 
 
 
§ 2 Studienbeginn, Bewerbungsunterlagen, Form und Frist 
 
(1) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen wird nachgewiesen über einen 
elektronisch erstellten Zulassungsbescheid im Online-Portal der Universität Hei-
delberg.  
 
 
(2) Das Ersuchen um einen Zulassungsbescheid nach Absatz 1 erfolgt durch 
eine Bewerbung über das Online-Portal der Universität Heidelberg. Mit der Be-
werbung sind folgende Nachweise und Erklärungen zu erbringen:  
  



830 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten 
Zugangsvoraussetzungen: 

 
a) Abschlusszeugnis des ersten Hochschulabschlusses gem. § 3 Abs. 

1 Nr. 1;  sofern der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis 
zum Nachweis der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 bis zum Ende der 
in der ZImmO vorgesehenen jeweiligen Frist noch nicht vorliegt, 
genügt ein Transcript of Records oder vorläufiges Zeugnis der 
Hochschule, wenn auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, 
dass der Studienabschluss nach § 3 Abs. 1 rechtzeitig bis zum 
letzten Werktag vor Vorlesungsbeginn erworben wird; ein 
Studienabschluss, der außerhalb von Deutschland erworben wurde, 
wird nur berücksichtigt, wenn der ausländische Studiengang 
akkreditiert ist, 

b) Nachweis von berufspraktischen Erfahrungen im öffentlichen 
Gesundheitswesen von mindestens einem Jahr, die nach dem 
erfolgreichen Hochschulabschluss erworben wurden, gem. § 3 Abs. 
1 Nr. 2 und  

c) Nachweis der Kenntnisse der englischen Fremdsprache mindestens 
auf Niveau B2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprache (GER) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 durch 
aa) einen im englischsprachigen Ausland erworbenen Hochschulab-

schluss als Bachelor oder Master oder 
bb) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten 

Englischtests oder 
cc) weitere geeignete Sprachnachweise.  

 
2. eine Bestätigung darüber, dass die sich für das Studium bewerbende 

Person an einer in- oder ausländischen Hochschule im 
Masterstudiengang International Health oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt keine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht 
oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen 
Studiengängen befindet.  
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Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde-
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
 
(3) Der Studienbeginn ist zum Wintersemester möglich. 
 
 
(4) Die Bewerbung zum Studium ist bis zum 31.03. eines Jahres möglich (Aus-
schlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang International Health 
sind:  
 

1. ein erfolgreicher Hochschulabschluss an einer in- oder ausländischen 
Hochschule oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss; das 
Studium muss mindestens 8 Semestern bzw. vier Studienjahren oder 
mindestens 240 ECTS-Punkte umfassen, 

2. für das öffentliche Gesundheitswesen relevante berufspraktische 
Erfahrungen von mindestens einem Jahr, die nach dem erfolgreichen 
Hochschulabschluss erworben wurden, und 

3. Kenntnisse in Englisch mindestens auf dem Niveau B2 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 

 
 
(2) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) angehört. 
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(3) Liegt der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis nach Absatz 1 bis 
zum Ende der Bewerbungsfrist noch nicht vor, nimmt die sich bewerbende Per-
son auf Grundlage der fachspezifischen Einzelnoten des Transcript of Records 
oder vorläufigen Zeugnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 am Zulassungsverfahren teil; 
das Ergebnis des Studienabschlusses bleibt unbeachtet.  
 
 
 
§ 4 Zulassungsausschuss 
 
(1) Für den Masterstudiengang International Health wird zur Prüfung und Fest-
stellung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen ein Zulassungsausschuss gebil-
det. Er besteht aus der Leiterin bzw. dem Leiter des Dezernats für Internationale 
Beziehungen der Universitätsverwaltung bzw. der Vertretung, der Studiengangs-
leitung des M.Sc. International Health am Institut für Global Health und zwei von 
der bzw. von der vorgenannten Studiengangsleitung benannten Mitgliedern des 
Lehrkörpers des Studienganges. Mindestens drei Mitglieder müssen aus der 
Gruppe der Hochschullehrenden stammen. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, die bzw. der Hochschullehrerin bzw. -
lehrer sein muss.  
 
 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 2 3. Variante beträgt zwei 
Jahre. Wiederbestellung ist möglich.  
 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der bzw. des Vorsitzenden oder bei ihrer bzw. seiner Abwesenheit die 
Stimme der Stellvertretung. Über die Prüfung und Beratung des Zulassungsaus-
schusses wird eine Niederschrift angefertigt. 
 
 
(4) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglie-
der des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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§ 5 Auswahl- und Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Zulassungsausschuss prüft anhand der eingereichten Unterlagen, ob 
die sich bewerbende Person die fachlichen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 
erfüllt, und trifft eine entsprechende Feststellung.  
 
 
(2) Übersteigt die Zahl der nach § 3 qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber 
die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, wird eine Auswahl 
nach folgenden Kriterien und mit folgender Gewichtung getroffen sowie eine 
Rangliste erstellt, anhand derer die Vergabe der Studienplätze erfolgt: 
 

1. Gesamtnote der Abschlussprüfung, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Zugangs-
voraussetzung ist, (Gewichtung 20%) und 

2. mindestens einjährige berufspraktische Erfahrungen im öffentlichen 
Gesundheitswesen, die nach dem erfolgreichen Hochschulabschluss 
erworben wurden, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Zugangsvoraussetzungen 
sind (Gewichtung 80%). 

 
 
(3) Die Bewertung der Kriterien gemäß Absatz 2 nimmt der Zulassungsaus-
schuss anhand des Bewertungsmaßstabs in der Anlage vor. Dabei bewertet der 
Zulassungsausschuss die einzelnen Kriterien jeweils gemäß Anlage.  
 
 
(4) Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach der Bewertung der 
berufspraktischen Erfahrungen; besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet 
das Los.  
 
 
(5) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

 
1. die in § 2 und § 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
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2. die sich bewerbende Person an einer in- oder ausländischen 
Hochschule im Masterstudiengang International Health oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht oder die sich bewerbende Person sich in einem laufenden 
Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. 

 
 
(6) In den Fällen des § 3 Abs. 3 ist die Zulassung unter dem Vorbehalt auszu-
sprechen, dass der Hochschulabschluss nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und die mit ihm 
zusammenhängenden Voraussetzungen bis zum letzten Werktag vor Vorlesungs-
beginn nachgewiesen werden. Die Zulassung erlischt, wenn der Nachweis der 
Voraussetzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 nicht fristgerecht geführt wird. 
 
 
 
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Satzung gilt erstmals für das Zulassungsverfahren zum Winter-
semester 2026/2027 und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt der Rektorin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung für den Master-
studiengang International Health vom 19. Dezember 2006, zuletzt geändert am 6. 
Juli 2017, außer Kraft.  
 
 
 
Heidelberg, den 06.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior  

Rektorin   
 
 
 
Anlage: Bewertungsskalen gemäß § 5 Abs. 2 und 3 
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Anlage: Bewertungsskalen gemäß § 5 Abs. 2 und 3 
 
1. Gesamtnote der Abschlussprüfung (Gewichtung von 20%) 
 
  

Abschlussnote Punkte 
1,0-1,1 15 
1,2-1,3 14 
1,4-1,5 13 
1,6-1,7 12 
1,8-1,9 11 
2,0-2,1 10 
2,2-2,3 9 
2,4-2,5 8 
2,6-2,7 7 
2,8-2,9 6 
3,0 5 
< 3,0 0 

 
 
 
2. Bewertung der berufspraktischen Erfahrungen im öffentlichen Gesund-
heitswesen von mindestens einem Jahr (Gewichtung von 80 %) 
 
o mehrjährige Tätigkeit im Beruf mit Fachbezug (> 1 Jahr) = 15 Punkte  
o einjährige Tätigkeit im Beruf mit Fachbezug = 10 Punkte  
o einjähriges Praktikum oder andere Tätigkeit mit Fachbezug = 5 Punkte  
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den weiterbildenden Studiengang Master of Medical  
Biometry/Biostatistics  
 
vom 06.11.2025 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert am 17. Dezember 
2024 (GBl. 2024 Nr. 114), hat der Senat der Universität Heidelberg 
am.04.11.2025 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 06.11.2025 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5  Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende  
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Allgemeine Bestimmungen 
§ 8  Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9  Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10  Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11  Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen Le-

benslagen 
§ 12  Täuschung und Störung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs 
§ 13  Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsart 
§ 15  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 16  Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 17  Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 18  Umfang und Art der Prüfung 
§ 19  Masterarbeit 
§ 20  Mündliche Abschlussprüfung 
§ 21  Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 22  Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 23  Masterzeugnis und Urkunde 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 24  Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 25  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 26  Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudienganges Medical Bio-

metry/Biostatistics 
Anlage 2 Übersicht über die Module des Masterstudienganges Medical  

Biometry/Biostatistics 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Gegenstand des weiterbildenden Studiengangs Master of Medical Bio-
metry/Biostatistics ist die Entwicklung und die Anwendung formaler Modelle in der 
Medizin, insbesondere in der medizinischen Forschung und Entwicklung. Charak-
teristisch für die Biometrie ist das enge Zusammenspiel von Mathematik, Statistik, 
Informatik und Medizin. Die Auswahl problemangepasster Modelle, Studiende-
signs und Auswertungsmethoden sowie die sachgerechte Interpretation der ermit-
telten Resultate stehen dabei im Vordergrund biometrischer Tätigkeit. 
 
 
(2) Weiterbildende Masterstudiengänge erfordern mindestens einen Studienab-
schluss in einem grundständigen Studiengang, setzen berufspraktische Erfahrun-
gen von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus, berücksichtigen diese inhalt-
lich und knüpfen an sie an. Durch die Prüfung zum „Master of Science“ soll fest-
gestellt werden, ob die Studierenden die Zusammenhänge ihres Faches Medizini-
sche Biometrie überblicken, die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse anzuwenden sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen selb-
ständig zu arbeiten. 
 
 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Science“ im Fach Medizinische Biometrie (abgekürzt 
M.Sc.). 
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§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Die Regelstudienzeit verlängert sich bei Zulassung zu einem Teilzeitstu-
dium; das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der 
Universität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester erfolgen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über vier Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Sämtliche 120 LP entfallen auf Pflicht-
module, wovon 30 LP auf die Masterarbeit entfallen.  
 
 
(4) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können im Wahl- und Pflichtbereich ganz oder 
teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
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§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Die Module sind in Anlage 1 geregelt.  
 
Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Innerhalb eines 
Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen und deren 
Kompensation ermöglicht werden. 
 
 
(3) Die Masterarbeit stellt ein eigenes Modul dar.  
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden“ bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
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Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus drei Hochschullehrerinnen 
bzw. Hochschullehrern, zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer bzw. einem Studierenden, letztere 
bzw. letzter mit beratender Stimme.  
 
 
(2) Die bzw. der Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils drei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des bzw. der Studierenden beträgt zwei Jahre. Die bzw. der 
Vorsitzende und die Stellvertretung müssen Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer sein. 
 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 
 

a) die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüferinnen und Prü-
fern und Beisitzerinnen und Beisitzern, 

b) die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung, 
c) die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 
d) die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-

gleichende Maßnahmen, 
e) die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 
f) die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

 
Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden.   
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(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüferinnen und Prüfern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern, per Be-
schluss widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden übertragen. Der 
bzw. die Vorsitzende kann bei Bedarf administrative und unterstützende Aufga-
ben an eine bzw. einen am Institut Beauftragte bzw. Beauftragten übertragen. 
Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrichten. 
 
 
(5) Die bzw. der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, 
bereitet die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der bzw. die 
Vorsitzende hat dafür Rechnung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außer-
halb des öffentlichen Dienstes stehen, ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet 
werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder der bzw. des Vorsitzenden 
sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
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§ 7 Prüfende  
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Privatdozentinnen und Privatdozenten 
sowie akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nach § 52 Abs. 1 LHG, so-
weit diesen die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, berechtigt. Andere Per-
sonen, die promoviert sind, können nur dann ausnahmsweise zu Prüfenden be-
stellt werden, wenn diese selbst mindestens die durch die Prüfung festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüferin bzw. Prüfer.  
 
 
(3) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit eine Prüferin bzw. einen 
Prüfer vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung einer bestimmten Prüfe-
rin oder eines bestimmten Prüfers wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der 
zu prüfenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wer-
den.  
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Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüferinnen bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausrei-
chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Aus dem Durchschnitt der gewichteten, ungerundeten Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen je Modul (Modulteilnoten) werden Modulnoten gebildet. Dabei 
entsprechen die Gewichte der LP pro benoteter Prüfungsleistung. 
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(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 
2,5 

gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 
3,5 

befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 
4,0 

ausreichend 

 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 22 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend dem 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
 
 
 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist bei höchstens 6 studien-
begleitenden Prüfungsleistungen zulässig. Eine zweite Wiederholung der Master-
arbeit ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
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(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist gilt der Wiederholungs-
versuch als unternommen, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäum-
nis nicht zu vertreten.  
 
 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden.  
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Ausschluss 
aus dem Studium.  
 
 
 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 
 
 
(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt.  
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(3) Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass eine unverzügliche Mit-
teilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in Textform gegenüber der verantwort-
lichen Lehrperson sowie dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krank-
heit der zu prüfenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald 
diejenigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkennbar 
auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person zudem eine 
aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der Prüfungsabbruch ist 
zu protokollieren. 
 
Ein wichtiger Rücktrittgrund muss gegenüber dem zuständigen Prüfungsaus-
schuss unverzüglich mitgeteilt und durch einen geeigneten Nachweis belegt wer-
den; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von ihr zu versorgenden 
Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 des Pflegezeit-
gesetzes) ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der 
Symptome, nicht aber der Diagnose erforderlich. Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt 
der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prü-
fungsunfähigkeit noch am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren 
und ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. Nach Ab-
schluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
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§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Abs. 
1, § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Elternzeit (§ 15 
Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die Schutzzeiten im 
Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des 
Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, ihre vorhandenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen Bedingungen dar-
zustellen. Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der oder die Studierende 
glaubhaft macht, seine bzw. ihre vorhandene Leistungsfähigkeit ganz oder teil-
weise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorgeschriebenen Bedingun-
gen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen zu können. Voraus-
setzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der Prüfungs- oder 
Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
 
 
(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der Antragsteller bzw. die Antragstellerin  
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- Art und Umfang des drohenden Nachteils 
 
- geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 
 
- die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 
 

so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der antragstellenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.  
 
 
 
§ 12 Täuschung und Störung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln zu erbringen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI“ genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 
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(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet werden.  
 
 
(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet.  
 
 
(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  
 
 
(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Absätze 4 und 5 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden. 
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der Satzung der 
Universität Heidelberg zur Regelung des Verfahrens der Anerkennung und An-
rechnung von Leistungen in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. 
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Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsart 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind die schriftlichen Prüfungsleis-
tungen. 
 
 
(2) Die genannte Prüfungsart kann in der Regel auch unter Einsatz elektroni-
scher Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenommen 
werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch die Ergänzende Prü-
fungsordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für alle Bachelorstudien-
gänge, Masterstudiengänge, Staatsexamensstudiengänge und den Studiengang 
Magister Theologiae der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Ergänzende-Prü-
fungsordnung-UHD) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin 
bzw. einem Prüfer zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prü-
fungsleistungen soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
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(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 45 und 90 Minuten.  
 
 
(5) Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. Form und Umfang regelt das Modul-
handbuch oder die lehrverantwortliche Person durch Bekanntgabe, gegebenen-
falls elektronisch, spätestens zu Beginn der Veranstaltung, zu welcher die Prü-
fung gehört. Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person eine oder 
mehrere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten auszuwählen, 
insbesondere in Gestalt von  
 

a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmög-
lichkeiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist 
aus einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z.B. mit 
„ja/nein“ oder „richtig/falsch“, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden von der durch den Prüfungsausschuss be-
stellten Prüferperson bzw. Prüferpersonen gemäß § 7 gestellt. Die Prüfungsauf-
gaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse ab-
gestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des 
Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannte verantwortliche Prüfperson 
bzw. Prüferpersonen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 for-
mulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prü-
fungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ge-
stellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist 
von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der zu prüfenden Person auswirken. 
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Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der von der zu prüfenden Person richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den zu prüfenden Personen korrekt beantworteten Fra-
gen um nicht mehr als 22 Prozent unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleit-
klausel müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein. 
 
Hat die bzw. der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Be-
stehensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: 
 

Prozent > 95 – 
100 

> 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 
 

Prozent
  

> 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 
 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
 
(8) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar den 
Ausführungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-ba-
sierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, 
sofern die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prü-
fungsausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen 
die einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
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(9) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüferinnen und 
Prüfern geeignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung ei-
nes Plagiats bzw. im Verdachtsfall kann sich die Prüferin bzw. der Prüfer vom 
Prüfungsausschuss beraten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird 
die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ 
bewertet; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfen-
den Person Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
 
 
Abschlussprüfung 
 
§ 16 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Medical Bio-
metry/Biostatistics eingeschrieben ist, 

2. die Masterprüfung im Masterstudiengang Medical Biometry/Biostatistics 
oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt nicht endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch nicht 
verloren hat oder sich nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren eines 
solchen Studienganges befindet. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind Bescheinigungen über die erfolg-
reich bestandenen in Anlage 1 aufgeführten Module mit ihren Lehrveranstaltun-
gen vorzulegen. Eine frühere Zulassung zur Masterarbeit vor einem erfolgreichen 
Bestehen aller Module nach Satz 1 ist auf schriftlichen Antrag an den Prüfungs-
ausschuss hin möglich, wenn nur noch eine Prüfungsleistung (4 LP) zum erfolg-
reichen Bestehen des letzten Moduls fehlt.  
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§ 17 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
genannten Zulassungsvoraussetzungen und 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Medical Biometry/Biostatistics oder einem verwandten Studi-
engang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, den Prüfungsanspruch verloren hat oder 
sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Studienganges befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die Voraussetzungen gemäß § 16 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind und trotz Aufforde-

rung nicht vervollständigt wurden.  
 
 
 
§ 18 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 
 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 1 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen und 

2. der Masterarbeit. 
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(2) Die Prüfungen zu Absatz 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und er-
folgen schriftlich.  
 
 
 
§ 19 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Medi-
zinischen Biometrie selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
Die Arbeit soll entweder dem Bereich der methodischen Forschung innerhalb der 
Medizinischen Biometrie entstammen oder dem Bereich der klinischen Forschung 
und dann die eigenständige biometrische Planung und Modellierung und/oder 
Auswertung umfassen, wobei sich die verwendeten Methoden deutlich von Routi-
neverfahren abheben sollen. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jeder bzw. jedem Prüfungsberechtigten gemäß § 
7 Abs. 1 betreut werden. Die Betreuung durch eine Prüfungsberechtigte bzw. ei-
nen Prüfungsberechtigten einer anderen Fachrichtung an der Universität Heidel-
berg bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Die 
Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschusses an einer Einrich-
tung außerhalb der Universität Heidelberg angefertigt werden, wenn die Betreu-
ung durch eine Prüfungsberechtigte bzw. einen Prüfungsberechtigten gemäß 
Satz 1 erfolgt. 
 
 
(3) Die zu prüfende Person muss spätestens einen Monat nach Ablegen der 
letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 bzw. nach 
dem Vorliegen der Voraussetzungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 einen Antrag auf 
Zulassung zur Masterarbeit bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stel-
len und ein Exposé (Richtwert Umfang: 2 bis 4 DIN A4-Seiten) mit einem Vor-
schlag zur Erläuterung des geplanten Vorhabens mit einem konkreten Thema der 
geplanten Masterarbeit vorlegen; das Exposé muss mit dem vorgeschlagenen 
Betreuenden nachweislich abgestimmt sein. Bei Versäumen der Frist bezogen 
auf den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit gilt die Masterarbeit als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Frist-
überschreitung nicht zu vertreten.  
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(4) Der Prüfungsausschuss überprüft das eingereichte Exposé. Im Falle der 
Nichteignung kann das Exposé abgelehnt werden. Alternativ kann der Prüfungs-
ausschuss das Exposé mit der Auflage zur Überarbeitung zurückgeben; in die-
sem Fall wird dem Prüfling die einmalige Möglichkeit zur Revision des Exposés 
gegeben. Sollte das (revidierte) Exposé abgelehnt werden, so kann der Prüfling 
einmalig ein neues Exposé mit einem neuen Thema für die geplante Masterarbeit 
vorlegen. Sofern der Prüfungsausschuss das Exposé endgültig ablehnt, bestimmt 
er ein geeignetes Thema und eine betreuende Person für die Masterarbeit; das-
selbe gilt, falls der Prüfling ein neues Exposé mit einem neuen Thema nach Satz 
4 nicht vorlegt.  
 
 
(5) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit durch die Genehmigung des Ex-
posés oder im Falle von Absatz 4 Satz 5 erfolgt über die oder den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen und wird der oder dem Studierenden schriftlich mitgeteilt.  
 
 
(6) Die Zeit von der schriftlich bekannt gegebenen Ausgabe des Themas bis 
zur Abgabe beträgt sechs Monate. In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prü-
fungsausschuss im Benehmen mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer um bis zu 
zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis zu vier Monate, verlängert 
werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens zwei Wochen vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist bei der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein-
gegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so gilt die Arbeit als 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat 
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. In die-
sem Fall muss ein neuer Antrag auf Zulassung der Masterarbeit gestellt werden. 
 
 
(7) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Die Arbeit soll eine Zusammenfassung enthalten. 
  



859 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

§ 21 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in einem gedruckten Exemplar sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er oder sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Ins-
besondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar den Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von der Prüferin bzw. dem 
Prüfer geeignete technische Verfahren angewendet werden. § 15 Abs. 9 gilt ent-
sprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer sein muss. Die erste Prüferin bzw. der 
erste Prüfer soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein. Die zweite Prü-
ferin bzw. der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis der Prü-
fungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat ein Vor-
schlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewertungsver-
fahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Falls eine der beiden Noten mit schlechter als „ausreichend“ 
bewertet wurde, setzt der Prüfungsausschuss nach Anhörung beider Prüferinnen 
bzw. Prüfer die Note der Masterarbeit fest. Er kann in diesen Fällen eine dritte 
Prüferin bzw. einen dritten Prüfer hinzuziehen. 
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§ 22 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 18 
Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten mit ihrem numerischen Wert gemäß § 8 Abs. 4 herange-
zogen und entsprechend ihrer LP-Zahl gewichtet.  
 
 
 
§ 23 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis in deutscher Sprache ausge-
stellt, das die Bezeichnung der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten 
(Note gemäß § 8 Abs. 3 und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das 
Thema und die Note der Masterarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung 
enthält. Zusätzlich wird eine englische Version des Zeugnisses ausgehändigt. 
Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist, und ist von der Dekanin bzw. von dem Dekan und von der bzw. dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model“ festgelegten Rahmen hält. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine in Deutsch gefasste Masterurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses sowie zusätzlich eine englische Version ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grads „Master of Science“ 
beurkundet. Die Urkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan und von der 
bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Fakultät versehen.  
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(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehen ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise wird 
eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält 
und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 24 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absätze 1 und 2 Satz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses aus-
geschlossen.  
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§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Den Studierenden wird Einsicht in ihre erbrachten Prüfungsleistungen gewährt. 
Die Einsicht in die das Prüfungsverfahren betreffenden Akten ist innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Prüfungsleistung bei der einsichts-
gewährenden Stelle der Fakultät zu beantragen. 
 
 
 
§ 26 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft.  
 
 
(2) Die bisherige Prüfungsordnung vom 8. Dezember 2022 (Mitteilungsblatt des 
Rektors vom 12. Dezember 2022, Seite 2151 ff.) tritt außer Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 06.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudienganges Medical Bio-

metry/Biostatistics 
Anlage 2 Übersicht über die Module des Masterstudienganges Medical Bi-

ometry/Biostatistics 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Medical Bio-
metry/Biostatistics  
 
 
Modul empfohlenes Fachsemester 
Nr. Modulbe-

zeichnung 
Modul-
form* 

LP  1 2 3 4 

1.  Biometrie P 16 x (12 LP)  x (4 LP)  
2.  Statistische 

Verfahren 
P 12  x (8 LP) x (4 LP)  

3.  Studien P 12 x (4 LP) x (8 LP)   
4.  Datenma-

nagement 
P 8 x (8 LP)    

5.  Epidemiologie P 4  x (4 LP)   
6.  Medizin P 12 x (6 LP) x (6 LP)   
7.  Vertiefungen P 26  x (4 LP) x (22 LP)  
8.  Masterarbeit P 30    x (30 LP) 
  LP Ge-

samt: 
120 30 30 30 30 

 
* Modulform: Pflichtmodul = P  
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Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Medical Bio-
metry/Biostatistics 
 
 
Die Module des Masterstudiengangs Medical Biometry/Biostatistics umfassen ins-
gesamt 120 LP. Für die Masterarbeit werden 30 LP veranschlagt.  
 
 
Pflichtbereich: 
 
Im Pflichtbereich sind 120 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden Pflicht-
module erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 120 

LP 
Biometrie  16 LP 
Statistische Verfahren  12 LP 
Studien  12 LP 
Datenmanagement   8 LP 
Epidemiologie 
Medizin 
Vertiefungen 

  4 LP 
 12 LP 
 26 LP 

Masterarbeit  30 LP 
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Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-
ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-
telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 

I. Eigenständigkeitserklärung 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung 
___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als 
solche kenntlich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 

 

II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 
 
Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung 
ein besonderer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller ver-
wendeten KI-basierten Hilfsmittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumenta-
tion der verwendeten Hilfsmittel erfüllt folgende Kriterien: 

1.  Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegen-
den Arbeit eingesetzt wurden, 

2.  Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel, 
3.  Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen 

die KI-basierten Hilfsmittel eingesetzt wurden, um Inhalte zu erzeugen.  
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Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs 
wurde mit meinem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin 
_________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nut-
zung KI-basierter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prü-
fungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die 
betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet werden.“ 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 

  



867 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Bachelorstudiengang Biochemie 
 
vom 06.11.2025 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 10 des Ge-
setzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 97), hat der Senat der Universität 
Heidelberg am 04.11.2025 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 06.11.2025 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Bachelorgrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
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Allgemeine Bestimmungen 
§ 8  Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9  Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10  Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11  Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen Le-

benslagen 
§ 12  Täuschung und Störung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs 
§ 13  Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17  Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelorprüfung 
§ 18  Zulassungsverfahren zur Bachelorprüfung 
§ 19  Umfang und Art der Prüfung 
§ 20  Bachelorarbeit 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 22  Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 23  Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24  Bachelorzeugnis und Urkunde 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25  Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27  Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs Biochemie 
Anlage 2 Übersicht über die Module des Bachelorstudienganges Bioche-

mie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Der Bachelorstudiengang Biochemie wird gemeinsam von der Fakultät für 
Biowissen-schaften und der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften ausge-
richtet. Trägerfakultät ist die Fakultät für Biowissenschaften. In der notwendigen 
fachlichen Breite vermittelt er wissenschaftliche Grundlagen und methodische 
Fertigkeiten, die zum Berufsbeginn auf dem Gebiet der Biochemie in Forschung, 
Entwicklung und Verwaltung benötigt werden und die insbesondere für ein weiter-
führendes Studium zum Master of Science befähigen.  
 
 
(2) Mit dem Studiengang soll die internationale Durchlässigkeit zwischen ver-
schiedenen nationalen Ausbildungssystemen im europäischen Hochschulraum 
gefördert werden. 
 
 
(3) Bachelorabschlüsse schließen grundständige Studiengänge ab, die wissen-
schaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikati-
onen vermitteln. Durch die Prüfung zum Bachelor soll festgestellt werden, ob die 
Studierenden die Zusammenhänge ihres Faches überblicken, die Fähigkeit besit-
zen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnis-se anzuwenden, und ob sie die 
für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse 
erworben haben.  
 
 
(4) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Bachelorgrad 
 
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Universität Heidelberg, vertreten 
durch die Fakultäten für Biowissenschaften und für Chemie und Geowissenschaf-
ten, den akademischen Grad „Bachelor of Science“ (abgekürzt „B.Sc.“). 
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§ 3 Regelstudienzeit 
 
Die Regelstudienzeit für den Bachelorstudiengang beträgt einschließlich der Zeit 
für die Anfertigung der Bachelorarbeit sechs Semester.  
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester erfolgen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über fünf Semester, im sechsten Semester 
ist die Bachelorarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Ba-
chelorstudiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 180 ECTS-Leistungspunkte 
(im Folgenden nur LP genannt).  
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 180 LP entfallen 9 LP auf die 
mündliche Abschlussprüfung, 12 LP auf die Bachelorarbeit und 159 LP auf die in 
Anlage 2 gelisteten Lehrveranstaltungsmodule. 
 
 
(4) Spätestens bis zum Ende des zweiten Semesters, einschließlich etwaiger 
Wiederholungsmöglichkeiten spätestens bis zum Ende des dritten Semesters, 
muss die Abschlussprüfung zum Modul ACII erfolgreich abgeschlossen sein. Der 
Prüfungsanspruch geht verloren, wenn der bzw. die Studierende die Abschluss-
prüfung nicht rechtzeitig erbracht hat, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von 
dem bzw. der Studierenden nicht zu vertreten.  
 
 
(5) Die Lehrveranstaltungen des Studienganges einschließlich der zugehörigen 
Prüfungen werden zum überwiegenden Teil in deutscher, zum Teil aber auch in 
englischer Sprache abgehalten. Die Prüfungsleistungen sind in der Regel in der 
Unterrichtssprache zu erbringen.  
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§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. 
 
Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Innerhalb eines 
Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen und deren 
Kompensation ermöglicht werden.  
 
 
(3) Die Bachelorarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen je ein eige-
nes Modul dar. Die übergreifenden Kompetenzen sind in die Fachstudien inte-
griert (Anlage 2). 
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden“ bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
(6) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann erfolgreich absolvierte andere 
Lehrveranstaltungen voraussetzen.  
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(7) Am Ende eines jeden Semesters wird auf Antrag eine Abschrift der Studien-
daten (Transcript of Records) ausgestellt. Darin werden alle bestandenen Mo-
dulprüfungen zusammen mit den jeweiligen Leistungspunkten und den Noten ver-
zeichnet. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus jeweils zwei Hochschullehre-
rinnen bzw. Hochschullehrern, je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und je einer bzw. einem Studieren-
den aus der Fakultät für Biowissenschaften und aus der Fakultät für Chemie und 
Geowissenschaften. Die Studierenden verfügen nur über beratende Stimmen.  
 
 
(2) Die bzw. der Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden auf gemeinsamen Vorschlag des Dekans 
bzw. der Dekanin der Fakultät für Biowissenschaften und des Dekans bzw. der 
Dekanin der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften vom Fakultätsrat der je-
weiligen Fakultäten, denen sie hauptberuflich angehören, bestellt. Die bzw. der 
Vorsitzende und die Stellvertretung müssen Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer sein. Ein studentisches Mitglied wird auf Vorschlag der studentischen 
Mitglieder vom Fakultätsrat der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften, das 
andere auf Vorschlag der studentischen Mitglieder vom Fakultätsrat der Biowis-
senschaften bestellt.  
 
 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre, die des studentischen Mit-
glieds ein Jahr.  Wiederwahl ist möglich. 
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(4) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 
 

a) die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüferinnen und Prü-
fern und Beisitzerinnen und Beisitzern 

b) die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung 
c) die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen 
d) die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-

gleichende Maßnahmen 
e) die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 
f) die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

 
Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden.  
 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüferinnen und Prüfern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern, per Be-
schluss widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden übertragen. Der 
bzw. die Vorsitzende kann bei Bedarf administrative und unterstützende Aufga-
ben an eine bzw. einen am Institut Beauftragte bzw. Beauftragten übertragen. 
Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrichten. 
 
 
(6) Die bzw. der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, 
bereitet die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. Für studentische Mitglieder gilt dies nur, soweit die 
zu prüfende Person einverstanden ist.  
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(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der bzw. die 
Vorsitzende hat dafür Rechnung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außer-
halb des öffentlichen Dienstes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet 
werden. 
 
 
(9) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder der bzw. des Vorsitzenden 
sind der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 
 
 
 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Privatdozentinnen und Privatdozenten 
sowie akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nach § 52 Abs. 1 LHG, so-
weit diesen die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüferin bzw. Prüfer.  
 
 
(3) Zum Beisitzer bzw. zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer die entspre-
chende Bachelorabschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Bachelorarbeit und für die mündliche 
Abschlussprüfung eine Prüferin bzw. einen Prüfer vorschlagen; ein Rechtsan-
spruch auf Zuweisung einer bestimmten Prüferin oder eines bestimmten Prüfers 
wird dadurch nicht begründet. 
  



875 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

(5) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der 
zu prüfenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wer-
den.  
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüferinnen bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausrei-
chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
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(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
 
 
(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Bachelorprüfung lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 
2,5 

gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 
3,5 

befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 
4,0 

ausreichend 

 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Bachelorprü-
fung wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Bachelorprüfung 
wird gemäß § 23 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
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§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist nur bei schwerwiegenden 
Gründen auf Antrag an den Prüfungsausschuss bei einer einzigen Modulprüfung 
aus dem Gesamtbereich Physik und Mathematik und bei zwei Modulprüfungen 
aus dem Bereich der Chemie/Biochemie möglich. Eine zweite Wiederholung der 
Bachelorarbeit oder der mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist gilt der Wiederholungs-
versuch als unternommen, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäum-
nis nicht zu vertreten.  
 
 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden. 
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Ausschluss 
aus dem Studium.  
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§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es sei denn 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 
 
 
(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt.  
 
 
(3) Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass eine unverzügliche Mit-
teilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in Textform gegenüber der verantwort-
lichen Lehrperson sowie dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krank-
heit der zu prüfenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald 
diejenigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkennbar 
auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person zudem eine 
aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der Prüfungsabbruch ist 
zu protokollieren. 
 
Ein wichtiger Rücktrittgrund muss gegenüber dem zuständigen Prüfungsaus-
schuss unverzüglich mitgeteilt und durch einen geeigneten Nachweis belegt wer-
den; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von ihr zu versorgenden 
Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 des Pflegezeit-
gesetzes) ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der 
Symptome, nicht aber der Diagnose erforderlich. Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt 
der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prü-
fungsunfähigkeit noch am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren 
und ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. Nach Ab-
schluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt grundsätzlich ausgeschlossen. 
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(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der antragstellenden Person unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
 
 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Abs. 
1, § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Elternzeit (§ 15 
Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die Schutzzeiten im 
Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des 
Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, ihre vorhandenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen Bedingungen dar-
zustellen. Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der oder die Studierende 
glaubhaft macht, seine bzw. ihre vorhandene Leistungsfähigkeit ganz oder teil-
weise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorgeschriebenen Bedingun-
gen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen zu können. Voraus-
setzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der Prüfungs- oder 
Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
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(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der Antragsteller bzw. die Antragstellerin 
 

- Art und Umfang des drohenden Nachteils 
- geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 
- die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

 
so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.  
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§ 12 Täuschung und Störung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln zu erbringen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI“ genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 
 
 
(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet werden.  
 
 
(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet.  
 
 
(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  
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(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 und Abs. 5 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden.  
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der Satzung der 
Universität Heidelberg zur Regelung des Verfahrens der Anerkennung und An-
rechnung von Leistungen in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 
 
 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 
 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen und 
 
2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 
 
 

(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch die Ergänzende 
Prüfungsordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für alle Bachelorstu-
diengänge, Masterstudiengänge, Staatsexamensstudiengänge und den Studien-
gang Magister Theologiae der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Ergän-
zende-Prüfungsordnung-UHD) in der jeweils geltenden Fassung.  
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(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zelprüfungen von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegenwart eines sachkun-
digen Beisitzers bzw. einer sachkundigen Beisitzerin zu bewerten. Bei anderen 
mündlichen Prüfungsarten, insbesondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf 
eine sachkundige Beisitzerin bzw. einen sachkundigen Beisitzer verzichtet. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Bachelorprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Abs. 2 von zwei Prüfenden zu bewerten; Festlegungen zur Anzahl 
der Prüfenden gemäß Abs. 3 bleiben unberührt. In diesen Fällen ergibt sich die 
Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der einzelnen 
Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 15 und 45 
Minuten.  
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(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin 
bzw. einem Prüfer zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prü-
fungsleistungen soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Bachelorprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Abs. 2 von zwei Prüfenden zu bewerten; Festlegungen zur Anzahl 
der Prüfenden gemäß Abs. 3 bleiben unberührt. In diesen Fällen ergibt sich die 
Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der einzelnen 
Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 30 und 120 Minuten.  
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(5) Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. Form und Umfang regelt das Modul-
handbuch oder die lehrverantwortliche Person durch Bekanntgabe, gegebenen-
falls elektronisch, spätestens zu Beginn der Veranstaltung, zu welcher die Prü-
fung gehört. Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person eine oder 
mehrere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten auszuwählen, 
insbesondere in Gestalt von  
 

a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmög-
lichkeiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist 
aus einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z.B. mit 
„ja/nein“ oder „richtig/falsch“, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden von der durch den Prüfungsausschuss be-
stellten Prüferperson bzw. Prüferpersonen gemäß § 7 gestellt. Die Prüfungsauf-
gaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse ab-
gestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des 
Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannte verantwortliche Prüfperson 
bzw. Prüferpersonen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 for-
mulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prü-
fungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ge-
stellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist 
von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der zu prüfenden Person auswirken. 
 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der von der zu prüfenden Person richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von der zu prüfenden Personen korrekt beantworteten Fra-
gen um nicht mehr als 22 Prozent unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleit-
klausel müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein. 
  



886 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

 
Hat die bzw. der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Be-
stehensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: 
 

Prozent > 95 – 
100 

> 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 
 

Prozent
  

> 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 
 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
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(8) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Person deutlich erkennbar sein. 
 
 
(9) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüferinnen und 
Prüfern geeignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung ei-
nes Plagiats bzw. im Verdachtsfall kann sich die Prüferin bzw. der Prüfer vom 
Prüfungsausschuss beraten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird 
die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ 
bewertet; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfen-
den Person Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
 
 
Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelorprüfung 
 
(1) Zu den einzelnen Teilprüfungen der Bachelorprüfung kann nur zugelassen 
werden, wer 
 

1. an der Universität Heidelberg für den Bachelorstudiengang Biochemie 
eingeschrieben ist, 

2. die Bachelorprüfung im Bachelorstudiengang Biochemie oder einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nicht endgül-
tig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch nicht verloren hat oder 
sich nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren eines solchen Studien-
ganges befindet. 
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(2) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit sind Bescheinigungen über die erfolg-
reich bestandenen in Anlage 1 aufgeführten Module mit ihren Lehrveranstaltun-
gen vorzulegen. 
 
 
 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Bachelorprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen; 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Bachelor-
studiengang Biochemie oder einem verwandten Studiengang mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt bereits eine Bachelorprüfung nicht bestanden 
hat oder sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Studienganges 
befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 

nicht vervollständigt wurden oder 
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§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus 
 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2.  der Bachelorarbeit, 
3.  der mündlichen Abschlussprüfung. 

 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben. 
 
 
(3) Modulprüfungen können aus mehreren Modulteilprüfungen bestehen.  
 
 
(4) Die Bachelorprüfung ist in der Reihenfolge 
 

a) Studienbegleitende Prüfungsleistungen – mündliche Abschlussprüfung – 
Bachelorarbeit 

oder 
b) Studienbegleitende Prüfungsleistungen – Bachelorarbeit – mündliche 

Abschlussprüfung 
 
abzulegen. 

 
 
 
§ 20 Bachelorarbeit 
 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Bio-
chemie selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.  
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(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder bzw. jedem Prüfungsberechtigten gemäß 
§ 7 Abs. 1 im Fach Biochemie ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und 
Betreuung durch eine Prüfungsberechtigte bzw. einen Prüfungsberechtigten einer 
anderen Fachrichtung an der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Ge-
nehmigung durch den Prüfungsausschuss. Die Bachelorarbeit kann mit Zustim-
mung des Prüfungsausschusses an einer Einrichtung außerhalb der Universität 
Heidelberg angefertigt werden, wenn die Betreuung durch eine Prüfungsberech-
tigte bzw. einen Prüfungsberechtigten gemäß Satz 1 erfolgt. 
 
 
(3) Die zu prüfende Person muss spätestens 1 Jahr nach Ablegen der letzten 
studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 einen Antrag auf 
Zulassung zur Bachelorarbeit mit einem bereits festgelegten Thema oder einen 
Antrag auf Zuteilung des Themas der Bachelorarbeit bei dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten Frist gilt die Ba-
chelorarbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prü-
fende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird von der Betreuerin bzw. dem Betreuer 
festgelegt. Auf Antrag sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
dafür, dass die zu prüfende Person rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit 
erhält. Der zu prüfenden Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vor-
schläge zu machen, ein Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Aus-
gabe des Themas erfolgt über die bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt 10 Wochen. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit der 
Betreuerin bzw. dem Betreuer um bis zu zwei Wochen verlängert werden. Der 
Antrag auf Verlängerung soll spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbei-
tungsfrist bei der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen 
sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so gilt die Arbeit als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Frist-
überschreitung nicht zu vertreten. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
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(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu be-
grenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
 
 
 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein breites Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prü-
fungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilprüfungen und wird 
vor zwei Prüfenden abgelegt, von denen die eine prüfende Person das Fach Bio-
chemie, die andere prüfende Person eines der Fächer Anorganische, Organische 
oder Physikalische Chemie repräsentiert. Die zu prüfende Person hat ein Vor-
schlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Die bzw. der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden Person der 
Name der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens 1 Jahr nach Abgabe der 
Bachelorarbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 abgelegt sein. Bei Versäumen dieser 
Frist gilt die mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-
tet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu ver-
treten. 
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(4) Jede Teilprüfung dauert etwa 25 Minuten und muss bestanden werden, im 
Falle eines Nichtbestehens muss nur der nichtbestandene Teil wiederholt wer-
den. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Teilprüfungen. 
Falls die Teilprüfungen separat abgelegt werden, ist vom Prüfenden ein sachkun-
diger Beisitzer zu bestellen.  
 
 
(5) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der zu prüfenden 
Person im Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
 
 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
 
(1) Die Bachelorarbeit ist in drei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er oder sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Ins-
besondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausfüh-
rungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von der Prüferin bzw. dem 
Prüfer geeignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 9 gilt ent-
sprechend. 
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(4) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Per-
son Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer sein muss. Die erste Prüferin bzw. 
der erste Prüfer, soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein. Die zweite 
Prüferin bzw. der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis der 
Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat ein 
Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Weichen die Prüferinnen bzw. Prüfer in der Notengebung mit 
einer Notendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prü-
fungsausschuss nach Anhörung beider Prüferinnen bzw. Prüfer die Note der Ba-
chelorarbeit fest. Er kann in diesen Fällen eine dritte Prüferin bzw. einen dritten 
Prüfer hinzuziehen. 
 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 
19 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Bachelorprüfung gemäß § 8 Abs. 
3 werden die Modulnoten mit ihrem numerischen Wert gemäß § 8 Abs. 4 heran-
gezogen und entsprechend ihrer LP-Zahl gewichtet. Davon abweichend wird die 
Note des Moduls Mathematik mit dem Faktor 0,5 gewichtet.  
 
Die Gesamtnote lautet:  
bei einem Durchschnitt bis 1,5                                     sehr gut  
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5                         gut  
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5                         befriedigend  
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0                         ausreichend 
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§ 24 Bachelorzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis in deutscher Sprache ausge-
stellt, das die Bezeichnung der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten 
(Note gemäß § 8 Abs. 3 und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das 
Thema und die Note der Bachelorarbeit und die Gesamtnote der Bachelorprüfung 
enthält. Zusätzlich wird eine englische Version des Zeugnisses ausgehändigt. 
Das Zeugnis soll auch den Bereich der Übergreifenden Kompetenzen und die Ba-
chelorarbeit ausweisen. Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model“ festgelegten Rahmen hält. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine in Deutsch gefasste Bachelorur-
kunde mit dem Datum des Zeugnisses sowie eine zusätzliche englische Version 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades Bachelor of 
Science beurkundet. Die Urkunde wird von den Dekaninnen bzw. den Dekanen 
der Fakultäten für Biowissenschaften und für Chemie und Geowissenschaftenun-
terzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehen ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise wird 
eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die zur Bachelorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält 
und erkennen lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist. 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
 
 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Den Studierenden wird Einsicht in ihre erbrachten Prüfungsleistungen gewährt. 
Die Einsicht in die das Prüfungsverfahren betreffenden Akten ist innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Prüfungsleistung bei dem Prü-
fungssekretariat Biochemie zu beantragen.  
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§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft.  
 
 
(2) Die bisherige Prüfungsordnung vom 13.02.2012, zuletzt geändert am 
18.09.2019 (Mitteilungsblatt des Rektors Nr. 19 / 2019, S. 1693 ff.) tritt gleichzei-
tig außer Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 06.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs Biochemie 
Anlage 2 Übersicht über die Module des Bachelorstudienganges Bioche-

mie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs Biochemie 
 
Modul empfohlenes Fachsemes-

ter 
Nr. Modulbezeichnung Modul-

form* 
LP  1 2 3 4 5 6 

1.  Allgemeine Chemie   P 6 X      
2.  Grundlagen der Anorganischen Che-

mie   
P 10 X      

3.  Sicherheit und Gefahrstoffkunde P 3  X     
4.  Biochemie I  **** P 7 X  X  X  
5.  Mathematik für Naturwissenschaftler   P 6 X X     
6.  Physik A   P 6 X      
7.  Reaktionsklassen in der Anorgani-

schen Chemie   
P 10  X     

8.  Grundlagen der Organischen Chemie   P 9  X     
9.  Physik B P 6  X     
10.  Physikalische Chemie I P 9   X    
11.  Organisch-Chemisches Praktikum P 15   X    
12.  Biochemie II P 8   X    
13.  Einführung in die Molekularbiologie 

und Zellbiologie 
P 6    X   

14.  Vertiefungsmodul Biochemie *** P 3    X   
15.  Biochemiekurs A P 9    X   
16.  Biochemiekurs B P 9     X  
17.  Physikalische Chemie II P 9    X   
18.  Biochemie III P 9     X  
19.  Forschungspraktikum Biochemie P 10      X 
20.  Methoden der Biochemie** P 9     X  
21.  Bachelorarbeit   P 12      X 
22.  Mündliche Abschlussprüfung   P 9      X 
  LP Ge-

samt: 
180 29 31 33 27 29 31 

 
*Modulformen: Pflichtmodul = P  
 
**Um das Modul „Methoden der Biochemie“ zu absolvieren, kann wahlweise die 
Veranstaltung „Biochemie Kurs C“, oder die Veranstaltung „Spektroskopische Me-
thoden in der Anorganischen und Organischen Chemie“ absolviert werden. 
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*** Um das Modul „Vertiefungsmodul Biochemie“ zu absolvieren, kann aus einer 
Liste an Veranstaltungen gewählt werden. Einzelheiten hierzu werden im Modul-
handbuch geregelt.   
 
**** Das Modul Biochemie I ist flexibel gestaltbar und lässt sich nach individueller 
Profilbildung der Studierenden in verschiedenen Studienjahren realisieren.  
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Anlage 2 Übersicht über die Module des Bachelorstudienganges Biochemie 
 
 
Die Module im Fachanteil des Studiengangs Biochemie Bachelor umfassen ins-
gesamt 180 LP. Für die Bachelorarbeit werden 12 LP veranschlagt.  
 
 
A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 180 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden Pflicht-
module erfolgreich absolviert werden. 
 
Kurzname Pflichtmodule  180 LP 
AC I Allgemeine Chemie   6 LP 
AC II Grundlagen der Anorganischen Chemie   10 LP 
AC III Reaktionsklassen in der Anorganischen Chemie   10 LP 
BCh I Biochemie I   7 LP  
BCh II Biochemie II   8 LP 
BCh III Biochemie III   9 LP 
BCh FP Forschungspraktikum Biochemie   10 LP 
BCh KA Biochemiekurs A   9 LP 
BCh KB Biochemiekurs B   9 LP  
BCh KC Methoden der Biochemie* 9 LP 
BA Bachelorarbeit   12 LP  
BP Mündliche Abschlussprüfung   9 LP 
VB Vertiefungsmodul Biochemie** 3 LP 
GS Sicherheit und Gefahrstoffkunde   3 LP  
M Mathematik für Naturwissenschaftler   6 LP 
MZ Einführung in die Molekularbiologie und Zellbiologie   6 LP 
OC I Grundlagen der Organischen Chemie   9 LP  
OC II Organisch-Chemisches Praktikum   15 LP 
P I  Physik A   6 LP 
P II Physik B   6 LP 
PC I Physikalische Chemie I   9 LP 
PC II Physikalische Chemie II   9 LP 
  



900 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

* Um das Modul „Methoden der Biochemie“ zu absolvieren, kann wahlweise die 
Veranstaltung „Biochemie Kurs C“, oder die Veranstaltung „Spektroskopische Me-
thoden in der Anorganischen und Organischen Chemie“ absolviert werden. 
 
** Um das Modul „Vertiefungsmodul Biochemie“ zu absolvieren, kann aus einer 
Liste an Veranstaltungen gewählt werden. Einzelheiten hierzu werden im Modul-
handbuch geregelt.  
 
 
 
B. Übergreifende Kompetenzen (ÜK) 
 
Übergreifende Kompetenzen (ÜK) sind Veranstaltungen, die auch fachübergrei-
fende und berufsfeldbezogene Ziele enthalten. Die Studierenden können aus ei-
nem konkret festgelegten Veranstaltungsangebot des Faches frei wählen und 
diese ggfs. kompensieren. In dem Bereich ÜK sind 20 LP kumulativ zu erbringen. 
Zum Erwerb der ÜK kann aus den folgenden Veranstaltungen gewählt werden: 
 
Kompetenz Module LP 
Vortragstech-
niken 

AC III, OC II, BCh III, BP 5 LP 

Teamfähigkeit AC III, OC II, BCh KA, BCh KB, BCh KC, BCh 
FP, BA 

3 LP 

Zeitmanage-
ment 

AC II, AC III, OC II, BCh KA, BCh KB, BCh KC, 
BCh FP, BA 

10 LP 

Integratives 
und kreatives 
Denken 

AC II, AC III, OC II, BCh KA, BCh KB, BCh KC, 
BCh FP, BCh KC, BA  

8 LP  

Wiss. Schrei-
ben 

AC II, AC III, OC II, BCh KA, BCh KB, BCh FP, 
BA 

8 LP 

Wiss. Eng-
lisch 

Alle Module  8 LP 

 
 
 
 
  



901 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-
ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-
telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 
I. Eigenständigkeitserklärung 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung 
___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als 
solche kenntlich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 

 

II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 
 
Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung 
ein besonderer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller ver-
wendeten KI-basierten Hilfsmittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumenta-
tion der verwendeten Hilfsmittel erfüllt folgende Kriterien: 

1.  Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden 
Arbeit eingesetzt wurden, 

2.  Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel, 

3.  Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die 
KI-basierten Hilfsmittel eingesetzt wurden, um Inhalte zu erzeugen.  
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Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs 
wurde mit meinem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin 
_________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nut-
zung KI-basierter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prü-
fungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die 
betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet werden.“ 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 

 
  



903 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Biochemie 
 
vom 06.11.2025 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 10 des Ge-
setzes am 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 97), hat der Senat der Universität 
Heidelberg am 04.11.2025 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 06.11.2025 erteilt. 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5  Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 8  Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9  Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10  Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11  Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen Le-
benslagen 
§ 12  Täuschung und Störung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs 
§ 13  Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums  
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Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17  Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18  Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19  Umfang und Art der Prüfung 
§ 20  Masterarbeit 
§ 21  Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 22  Disputation 
§ 23  Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24  Masterzeugnis und Urkunde 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Der konsekutive, forschungsorientierte Masterstudiengang Biochemie wird 
gemeinsam von der Fakultät für Biowissenschaften und der Fakultät für Chemie 
und Geowissenschaften ausgerichtet. Trägerfakultät ist die Fakultät für Biowis-
senschaften. Vermittelt werden tiefergehendes Fachwissen und wissenschaftliche 
Methoden aus den interdisziplinären Bereichen der molekularen Biowissenschaf-
ten und der Chemie. 
 
 
(2) Das Masterstudium ist forschungsorientiert und soll sowohl die Vorausset-
zungen zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten in einer anschließenden 
Promotion als auch erweiterte Fachkenntnisse für wissenschaftliche Tätigkeiten 
im Bereich von Industrie, Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Lehre vermitteln.  
 
 
(3) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern 
oder um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum Master soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zusammen-
hänge ihres Faches Biochemie überblicken, die Fähigkeit besitzen, wissenschaft-
liche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden sowie nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen zu arbeiten. 
 
 
(4) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg, vertreten 
durch die Fakultät für Biowissenschaften und für Chemie und Geowissenschaften 
den akademischen Grad „Master of Science“ (abgekürzt „M.Sc.“). 
  



906 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

§ 3 Regelstudienzeit 
 
Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der Zeit für 
die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester erfolgen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 LP entfallen 20 LP auf 
Masterarbeit, 10 LP auf die Disputation und 90 LP auf die in Anlage 2 gelisteten 
Lehrveranstaltungsmodule. 
 
 
(4) Die Unterrichtssprache kann Englisch oder Deutsch sein. Die Prüfungsleis-
tungen sind i.d.R. in der Unterrichtssprache zu erbringen.  
 
 
 
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
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(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt.  
 
Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Innerhalb eines 
Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen und deren 
Kompensation ermöglicht werden.  
 
 
(3) Die Masterarbeit und die Disputation stellen je ein eigenes Modul dar.  
 
 
(4) In derselben Arbeitsgruppe dürfen nur maximal zwei der insgesamt vier zu 
erbringenden Forschungspraktika absolviert werden.  
 
 
(5) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden“ bewertet worden sein. 
 
 
(6) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus jeweils zwei Hochschullehre-
rinnen bzw. Hochschullehrern, je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und je einer bzw. einem Studieren-
den aus der Fakultät für Biowissenschaften und der Fakultät für Chemie und Geo-
wissenschaften. Die Studierenden verfügen nur über beratende Stimmen.   
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(2) Die bzw. der Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat beider Fakultäten auf je-
weils vier Jahre bestellt. Die Amtszeit des bzw. der Studierenden beträgt ein Jahr. 
Wiederwahl ist möglich. Die bzw. der Vorsitzende und die Stellvertretung müssen 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sein. 
 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 
 

a) die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüferinnen und Prü-
fern und Beisitzerinnen und Beisitzern, 

b) die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung, 
c) die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 
d) die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-

gleichende Maßnahmen, 
e) die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 
f) die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

 
Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden.  
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüferinnen und Prüfern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern, per Be-
schluss widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden übertragen. Der 
bzw. die Vorsitzende kann bei Bedarf administrative und unterstützende Aufga-
ben an eine bzw. einen am Institut Beauftragte bzw. Beauftragten übertragen. 
Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrichten. 
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(5) Die bzw. der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, 
bereitet die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüferinnen und Prüfer sowie 
Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der bzw. die 
Vorsitzende hat dafür Rechnung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außer-
halb des öffentlichen Dienstes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet 
werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder der bzw. des Vorsitzenden 
sind der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 
 
 
 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer, Privatdozentinnen und Privatdozenten 
sowie akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nach § 52 Abs. 1 LHG, so-
weit diesen die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, berechtigt. Prüfer, die 
nicht Mitglied der Fakultät für Biowissenschaften oder der Fakultät für Chemie 
und Geowissenschaften sind, können zu Prüfern und Gutachtern bestellt werden, 
wenn als erster Prüfer oder erster Gutachter ein Prüfer nach Satz 1 bestellt wird.  
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüferin bzw. Prüfer.  
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(3) Zum Beisitzer bzw. zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer die entspre-
chende Masterabschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die Disputation 
eine Prüferin bzw. einen Prüfer vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung 
einer bestimmten Prüferin oder eines bestimmten Prüfers wird dadurch nicht be-
gründet. 
 
 
(5) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der 
zu prüfenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wer-
den.  
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüferinnen bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausrei-
chend 

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr genügt.  
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Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
 
 
(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 
2,5 

gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 
3,5 

befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 
4,0 

ausreichend 

 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 23 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
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§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist nur auf Antrag an den Prü-
fungsausschuss möglich. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit oder der 
Disputation ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist gilt der Wiederholungs-
versuch als unternommen, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäum-
nis nicht zu vertreten.  
 
 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden.  
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Ausschluss 
aus dem Studium.   
 
 
 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es sei denn 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück.  
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(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. 
 
 
(3) Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass eine unverzügliche Mit-
teilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in Textform gegenüber der verantwort-
lichen Lehrperson sowie dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krank-
heit der zu prüfenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald 
diejenigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkennbar 
auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person zudem eine 
aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der Prüfungsabbruch ist 
zu protokollieren. 
 
Ein wichtiger Rücktrittgrund muss gegenüber dem zuständigen Prüfungsaus-
schuss unverzüglich mitgeteilt und durch einen geeigneten Nachweis belegt wer-
den; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von ihr zu versorgenden 
Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 des Pflegezeit-
gesetzes) ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der 
Symptome, nicht aber der Diagnose erforderlich. Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt 
der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prü-
fungsunfähigkeit noch am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren 
und ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. Nach Ab-
schluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
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§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Abs. 
1, § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Elternzeit (§ 15 
Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die Schutzzeiten im 
Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des 
Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, ihre vorhandenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen Bedingungen dar-
zustellen. Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der oder die Studierende 
glaubhaft macht, seine bzw. ihre vorhandene Leistungsfähigkeit ganz oder teil-
weise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorgeschriebenen Bedingun-
gen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen zu können. Voraus-
setzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der Prüfungs- oder 
Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
 
 
(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der Antragsteller bzw. die Antragstellerin  
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- Art und Umfang des drohenden Nachteils 
- geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 
- die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

 
so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der antragstellenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.  
 
 
 
§ 12 Täuschung und Störung des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln zu erbringen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI“ genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 
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(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet werden.  
 
 
(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet.  
 
 
(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  
 
 
(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 und Abs. 5 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden.  
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der Satzung der 
Universität Heidelberg zur Regelung des Verfahrens der Anerkennung und An-
rechnung von Leistungen in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 
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Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 
 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen und 
2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 

 
 
(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch die Ergänzende 
Prüfungsordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für alle Bachelorstu-
diengänge, Masterstudiengänge, Staatsexamensstudiengänge und den Studien-
gang Magister Theologiae der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Ergän-
zende-Prüfungsordnung-UHD) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
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(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zelprüfungen von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegenwart eines sachkun-
digen Beisitzers bzw. einer sachkundigen Beisitzerin zu bewerten. Bei anderen 
mündlichen Prüfungsarten, insbesondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf 
eine sachkundige Beisitzerin bzw. einen sachkundigen Beisitzer verzichtet. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Abs. 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 15 und 45 
Minuten.  
 
 
(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenzter 
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches ein 
vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin 
bzw. einem Prüfer zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prü-
fungsleistungen soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
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(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Abs. 2 von zwei Prüfenden zu bewerten; Festlegungen zur Anzahl 
der Prüfenden gemäß Abs. 3 bleiben unberührt. In diesen Fällen ergibt sich die 
Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der einzelnen 
Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 45 und 120 Minuten. 
 
 
(5) Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. Form und Umfang regelt das Modul-
handbuch oder die lehrverantwortliche Person durch Bekanntgabe, gegebenen-
falls elektronisch, spätestens zu Beginn der Veranstaltung, zu welcher die Prü-
fung gehört. Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person eine oder 
mehrere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten auszuwählen, 
insbesondere in Gestalt von  
 

a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmög-
lichkeiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist 
aus einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z.B. mit 
„ja/nein“ oder „richtig/falsch“, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden von der durch den Prüfungsausschuss be-
stellten Prüferperson bzw. Prüferpersonen gemäß § 7 gestellt. Die Prüfungsauf-
gaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse ab-
gestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des 
Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannte verantwortliche Prüfperson 
bzw. Prüferpersonen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 for-
mulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prü-
fungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ge-
stellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist 
von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der zu prüfenden Person auswirken.  
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Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn die 
Zahl der von der zu prüfenden Person richtig beantworteten Fragen die Zahl der 
durchschnittlich von der zu prüfenden Personen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 Prozent unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleitklausel 
müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein. 
 
Hat die bzw. der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Be-
stehensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie 
folgt zu bewerten: 
 

Prozent > 95 – 
100 

> 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 
 

Prozent
  

> 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 
 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
 
(8) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 4) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
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(9) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüferinnen und 
Prüfern geeignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung ei-
nes Plagiats bzw. im Verdachtsfall kann sich die Prüferin bzw. der Prüfer vom 
Prüfungsausschuss beraten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird 
die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ 
bewertet; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfen-
den Person Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
 
 
Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Biochemie ein-
geschrieben ist und 

2. die Masterprüfung im Masterstudiengang Biochemie oder einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nicht endgül-
tig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch nicht verloren hat oder 
sich nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren eines solchen Studien-
ganges befindet. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind Bescheinigungen über die erfolg-
reich bestandenen in Anlage 1 aufgeführten Module mit ihren Lehrveranstaltun-
gen vorzulegen. 
 
 
(3) Die Disputation kann erst abgelegt werden, wenn die Masterarbeit abgege-
ben wurde. 
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§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen und 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Biochemie oder einem verwandten Studiengang mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung nicht bestanden 
hat oder sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Studienganges 
befindet. 

 
 

(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 

nicht vervollständigt wurden. 
 
 
 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 
 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2. der Masterarbeit, 
3. der Disputation. 
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(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben. 
 
 
(3) Modulprüfungen können aus mehreren Modulteilprüfungen bestehen.  
 
 
 
§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Bio-
chemie, Chemie oder der Molekularen Biowissenschaften selbständig mit wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jeder bzw. jedem Prüfungsberechtigten gemäß § 
7 Abs. 1 im Fach Biochemie ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und 
Betreuung durch eine Prüfungsberechtigte bzw. einen Prüfungsberechtigten einer 
anderen Fachrichtung an der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Ge-
nehmigung durch den Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustim-
mung des Prüfungsausschusses an einer Einrichtung außerhalb der Universität 
Heidelberg angefertigt werden, wenn die Betreuung durch eine Prüfungsberech-
tigte bzw. einen Prüfungsberechtigten gemäß Satz 1 erfolgt. 
 
 
(3) Die zu prüfende Person muss spätestens 1 Jahr nach Ablegen der letzten 
studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 einen Antrag auf 
Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten Thema oder einen An-
trag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten Frist gilt die Masterar-
beit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Per-
son hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
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(4) Das Thema der Masterarbeit wird von der Betreuerin bzw. dem Betreuer 
festgelegt. Auf Antrag sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
dafür, dass die zu prüfende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit er-
hält. Der zu prüfenden Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vor-
schläge zu machen, ein Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Aus-
gabe des Themas erfolgt über die bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt 6 Monate. In 
Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Be-
treuerin bzw. dem Betreuer um bis zu zwei Monate verlängert werden. Der Antrag 
auf Verlängerung soll spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist 
bei der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen sein. 
Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüber-
schreitung nicht zu vertreten. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des 
ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. Die Arbeit soll eine Zusammenfassung in englischer Sprache enthalten.  
 
 
 
§ 21 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in drei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
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(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er oder sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Ins-
besondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausfüh-
rungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von der Prüferin bzw. dem 
Prüfer geeignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 9 gilt ent-
sprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer sein muss. Die erste Prüferin bzw. der 
erste Prüfer, soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein. Die zweite Prü-
ferin bzw. der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis der Prü-
fungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat ein Vor-
schlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewertungsver-
fahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Weichen die Prüferinnen bzw. Prüfer in der Notengebung mit 
einer Notendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prü-
fungsausschuss nach Anhörung beider Prüferinnen bzw. Prüfer die Note der 
Masterarbeit fest. Er kann in diesen Fällen eine dritte Prüferin bzw. einen dritten 
Prüfer hinzuziehen. 
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§ 22 Disputation 
 
(1) In der Disputation sollen die Ergebnisse der Masterarbeit mündlich darge-
stellt und in einem Gespräch mit den Prüfern verteidigt werden. Sie ist innerhalb 
von vier Wochen nach Abgabe der Masterarbeit zu absolvieren. Bei Versäumnis 
dieser Frist gilt die Disputation als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei 
denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten.     
 
 
(2) Die Disputation wird vor zwei Prüfenden, wobei mindestens einer gemäß § 
7 Abs. 1 bestellt wurde, abgelegt. Einer der Prüfer soll der Betreuer der Arbeit, ein 
weiterer in der Regel der zweite Prüfer der Arbeit sein. Die zu prüfende Person 
hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Die bzw. 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden 
Person der Name der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
 
 
(3) Die Disputation dauert ca. 45 Minuten. Auf den Vortrag, in dem die wichtigs-
ten Ergebnisse der Masterarbeit vorgestellt werden sollen, entfallen maximal 20 
Minuten. Die Sprache (Deutsch oder Englisch) kann im Einvernehmen mit den 
beiden Prüfern festgelegt werden.  
 
 
(4) Die Bewertung der Disputation ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen. 
 
 
(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Disputation sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der zu prüfenden Person im An-
schluss an die Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 19 
Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind. 
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(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten mit ihrem numerischen Wert gemäß § 8 Abs. 4 herange-
zogen und entsprechend ihrer LP-Zahl gewichtet.  
 
 
 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis in deutscher Sprache ausge-
stellt, das die Bezeichnung der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten 
(Note gemäß § 8 Abs. 3 und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das 
Thema und die Note der Masterarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung 
enthält. Zusätzlich wird eine englische Version des Zeugnisses ausgehändigt. 
Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist und ist von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu un-
terzeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model“ festgelegten Rahmen hält. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine in Deutsch gefasste Masterurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses sowie zusätzlich eine englische Version ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Science 
beurkundet. Die Urkunde wird von den Dekaninnen bzw. den Dekanen der Fakul-
täten für Biowissenschaften und für Chemie und Geowissenschaften unterzeich-
net und mit dem Siegel der beiden Fakultäten versehen. 
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(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehen ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise wird 
eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält 
und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen.  
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§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Den Studierenden wird Einsicht in ihre erbrachten Prüfungsleistungen gewährt. 
Die Einsicht in die das Prüfungsverfahren betreffenden Akten ist innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Prüfungsleistung bei dem Prü-
fungssekretariat Biochemie zu beantragen. 
 
 
 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. 
 
 
(2) Die bisherige Prüfungsordnung vom 09.02.2015, zuletzt geändert am 
18.09.2019 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 18. September 2019, Nr. 19/2019, 
S. 1733 ff) tritt gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 06.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudienganges Biochemie 
Anlage 2 Übersicht über die Module des Masterstudienganges Biochemie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Biochemie 
 
 
Modul empfohlenes Fach-

semester 
Nr. Modulbezeichnung Modul-

form* 
LP  1 2 3 4 

1.  Vertiefungsmodul Bioche-
mie I 

P 5 x    

2.  Vertiefungsmodul Bioche-
mie II 

P 5 x    

3.  Forschungspraktikum I P 15 x    
4.  Vertiefungsmodul Bioche-

mie III 
P 5   x  

5.  Pathobiochemistry P 5  x   
6.  Forschungspraktikum II P 15  x   
7.  Forschungspraktikum III P 15  x   
8.  Forschungspraktikum IV P 15   x  
9.  Focus in Biochemistry P 10   x  
10.  Masterarbeit  P 20    x 
11.  Disputation P 10    x 
  LP  

Ge-
samt: 

120 25 35 30 30 

 
* Modulformen: Pflichtmodul = P  
  



931 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 21 / 2025 
19.11.2025 

Anlage 2 Übersicht über die Module des Masterstudienganges Biochemie 
 
 
Die Module im Fachanteil des Masterstudiengangs Biochemie umfassen insge-
samt 120 LP. Für die Masterarbeit inklusive Disputation werden 30 LP veran-
schlagt.  
 
 
A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 120 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden Pflicht-
module erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 120 

LP 
Pathobiochemistry 5 LP 
Focus Biochemistry 10 

LP 
Masterarbeit 20 

LP 
Disputation 10 

LP 
Vertiefungsmodul Biochemie I 5 LP 
Vertiefungsmodul Biochemie II 5 LP 
Vertiefungsmodul Biochemie III 5 LP 
Forschungspraktikum I 15 

LP 
Forschungspraktikum II 15 

LP 
Forschungspraktikum III 15 

LP 
Forschungspraktikum IV 15 

LP 
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Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basier-
ter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-
telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 

III. Eigenständigkeitserklärung 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung 
___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als 
solche kenntlich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 

 

IV. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 
 
Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung 
ein besonderer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller ver-
wendeten KI-basierten Hilfsmittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumenta-
tion der verwendeten Hilfsmittel erfüllt folgende Kriterien: 

1.  Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden 
Arbeit eingesetzt wurden, 

2.  Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel, 

3.  Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die 
KI-basierten Hilfsmittel eingesetzt wurden, um Inhalte zu erzeugen. 
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Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs 
wurde mit meinem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin 
_________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nut-
zung KI-basierter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prü-
fungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die 
betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet werden.“ 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg für den Master-
studiengang Soziologie 
 
vom 06.11.2025 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Absatz 2 Satz 1, 59 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fas-
sung vom 01. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 24 des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 
Nr. 114), hat der Senat der Universität Heidelberg am 04. November 2025 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Universität Heidelberg vergibt im Masterstudiengang Soziologie ihre 
Studienplätze nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 
 
 
(2) Im Übrigen sind die Verfahrensbestimmungen der Zulassungs- und Immatri-
kulationsordnung (ZImmO) der Universität Heidelberg in ihrer jeweils gültigen 
Fassung maßgeblich. 
 
 
 
§ 2 Studienbeginn, Bewerbungsunterlagen, Form und Frist 
 
(1) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen wird nachgewiesen über einen 
elektronisch erstellten Zulassungsbescheid im Online-Portal der Universität Hei-
delberg. 
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(2) Das Ersuchen um einen Zulassungsbescheid nach Absatz 1 erfolgt durch 
eine Bewerbung über das Online-Portal der Universität Heidelberg. Mit der Be-
werbung sind folgende Nachweise und Erklärungen zu erbringen:  
 

1. ein Nachweis über einen Abschluss im Bachelorstudiengang Soziologie 
oder in einem Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt und einem 
Fachanteil im Bereich der qualitativen und quantitativen Methoden von min-
destens 35 ECTS-Leistungspunkten an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule, für den eine Regelstudienzeit von mindestens drei Studienjahren 
festgesetzt ist, oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss in einem ak-
kreditierten Studiengang; 

2. ein durch Transcript of Records oder anderweitig zu erbringender Nachweis 
zur Beurteilung des einschlägigen Fachanteils nach Nummer 1; 

3. ein Transcript of Records oder vorläufiges Zeugnis der Hochschule, soweit 
ein Nachweis nach Nummer 1 bis zum Ende der in der ZImmO vorgesehe-
nen Frist nicht vorliegt und auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, insbe-
sondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass der Nach-
weis nach Nummer 1 rechtzeitig bis zum letzten Werktag vor Vorlesungsbe-
ginn erbracht wird; 

4. ein persönlich verfasstes Motivationsschreiben in deutscher Sprache, aus 
dem das spezifische Interesse für die Aufnahme des Studiums im Master-
studiengang Soziologie an der Universität Heidelberg hervorgeht;  

5. eine Erklärung darüber, dass die sich um das Studium bewerbende Person 
an einer in- oder ausländischen Hochschule im Masterstudiengang Soziolo-
gie oder in verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
keine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht be-
standen hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen       
Studiengängen befindet. 

 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zu-
grundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
 
(4) Der Studienbeginn ist zum Wintersemester möglich.  
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(5) Die Bewerbung zum Studium ist für das Wintersemester vom 01.04. bis 
zum 30.09. eines Jahres möglich (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Zulassungsausschuss 
 
(1) Für den Masterstudiengang Soziologie wird zur Prüfung und Feststellung 
der fachlichen Zugangsvoraussetzungen ein Zulassungsausschuss gebildet. Er 
besteht aus zwei Hochschullehrenden und einem Mitglied der Gruppe der akade-
mischen Mitarbeitenden. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitz und 
eine Stellvertretung, die hochschullehrende Personen im Sinne von § 44 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 LHG sein müssen. 
 
 
(2) Der Vorsitz, die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder des Zulas-
sungsausschusses werden vom Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder 
beginnt jeweils am 01.04. eines Jahres und beträgt drei Jahre. Wiederbestellung 
ist möglich. 
 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzes oder bei seiner Abwesenheit die Stimme der Stellver-
tretung. Über die Prüfung und Beratung des Zulassungsausschusses wird eine 
Niederschrift angefertigt. 
 
 
(4) Die Bewertung von Vorbildungsnachweisen kann der Zulassungsausschuss 
durch Beschluss auf eines oder mehrere seiner Mitglieder übertragen. 
 
 
(5) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglie-
der des Zulassungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitz zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
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(6) Zur Vorbereitung der Beschlüsse, zur Ausführung der Protokolle und Durch-
führung der Beschlüsse kann der Zulassungsausschuss ein Mitglied der Verwal-
tung hinzuziehen. 
 
 
 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Soziologie sind: 
 

1. ein mit überdurchschnittlichem Erfolg erworbener Abschluss im Bachelor-
studiengang Soziologie oder in einem Studiengang mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt und einem Fachanteil im Bereich der qualitativen und quan-
titativen Methoden von mindestens 35 ECTS-Leistungspunkten an einer in- 
oder ausländischen Hochschule, für den eine Regelstudienzeit von mindes-
tens drei Studienjahren festgesetzt ist, oder ein als gleichwertig anerkannter 
Abschluss in einem akkreditierten Studiengang; 

2. ein persönlich verfasstes Motivationsschreiben in deutscher Sprache, aus 
dem das spezifische Interesse für die Aufnahme des Studiums im Master-
studiengang Soziologie an der Universität Heidelberg hervorgeht. 

 
 
(2) Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Erfolges des erworbenen Ab-
schlusses im Bachelorstudiengang Soziologie oder in einem Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt und einem Fachanteil im Bereich der qualitativen 
und quantitativen Methoden von mindestens 35 ECTS-Leistungspunkten an einer 
in- oder ausländischen Hochschule oder eines als gleichwertig anerkannten Ab-
schlusses in einem akkreditierten Studiengang kann die Hochschulabschlussnote 
von mindestens „gut“ berücksichtigt werden. 
 
 
(3) Liegt ein Nachweis nach Absatz 1 Nummer 1 bis zum Ende der Bewer-
bungsfrist nicht vor, nimmt die sich um das Studium bewerbende Person auf 
Grundlage der fachspezifischen Einzelnoten des Transcript of Records oder vor-
läufigen Zeugnisses der Hochschule am Zulassungsverfahren teil; das Ergebnis 
des Studienabschlusses bleibt unbeachtet.  
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(4) Die Feststellung, dass die Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt 
sind, trifft der Zulassungsausschuss. Er entscheidet über die Gleichwertigkeit der 
Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) angehört. 
 
 
 
§ 5 Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Zulassungsausschuss prüft anhand der eingereichten Unterlagen, ob 
die sich um das Studium bewerbende Person die fachlichen Zugangsvorausset-
zungen gemäß § 4 erfüllt, und trifft eine entsprechende Feststellung.  
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 

a) die in § 2 und § 4 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
b) wenn die sich um das Studium bewerbende Person an einer in- oder 

ausländischen Hochschule im Masterstudiengang Soziologie oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt den 
Prüfungsanspruch verloren hat oder sich in einem laufenden Prüfungs-
verfahren eines solchen Studiengangs befindet. 

 
 
(3) In den Fällen des § 2 Absatz 2 Nummer 3 ist die Zulassung unter dem Vor-
behalt auszusprechen, dass der Abschluss im Bachelorstudiengang Soziologie 
oder in einem Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt und einem Fach-
anteil im Bereich der qualitativen und quantitativen Methoden von mindestens 35 
ECTS-Leistungspunkten an einer in- oder ausländischen Hochschule oder ein als 
gleichwertig anerkannter Abschluss in einem akkreditierten Studiengang und die 
mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen bis zum letzten Werktag vor Vor-
lesungsbeginn nachgewiesen werden. Die Zulassung erlischt, wenn der Nach-
weis der Zugangsvoraussetzung nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 nicht fristgerecht 
geführt wird. 
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§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Zulassungsordnung gilt erstmals für das Zulassungsverfahren 
zum Wintersemester 2026/2027 und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung der 
Universität Heidelberg für den konsekutiven Masterstudiengang Soziologie vom 
27. Februar 2009 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 16. März 2009 S. 429), geän-
dert am 16. Dezember 2010 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 14. Januar 2011 
S. 25) und am 19. Dezember 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 29. Januar 
2014 S. 15) außer Kraft.  
 
 
 
Heidelberg, den 06.11.2025   
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior  
Rektorin   
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Anpassung des Senatsbeschlusses vom 28.09.2021 zur Ge-
samtfakultät für Mathematik, Ingenieur- und Naturwissen-
schaften 
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 04.11.2025 seinen Beschluss zur Besetzung 
der Gesamtfakultät für Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften vom 
28.09.2021 wie folgt angepasst: 
 
Ziffer 3.b) erhält folgenden Wortlaut: 
 
„b) 16 weitere Mitglieder, die durch den Senat auf Vorschlag der Mitgliedsfakul-
täten gewählt werden, darunter: 
11 Hochschullehrer*innen, davon jeweils ein*e Vertreter*in aus den Fachberei-
chen Chemie, Geographie, Geowissenschaften, Biologie, Biochemie, Molekulare 
Biotechnologie und Pharmazie, Mathematik, Molecular Systems Science and 
Engineering, Informatik, Physik, Technische Informatik (Amtszeit 2 Jahre) 
 

- 2 Akademische Mitarbeiter*innen (Amtszeit: 2 Jahre) 
- 1 Vertretung der Studierenden (Amtszeit 1 Jahr) 
- 1 Vertretung der Promovierenden (Amtszeit 1 Jahr) 
- 1 Vertretung der Sonstigen Mitarbeiter*innen (Amtszeit 2 Jahre) 

 
Im Übrigen gilt der Beschluss vom 28.09.2021 fort. 
 
 
 
Heidelberg, den 10.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 
 Rektorin 
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Geschäftsordnung zur Organisation des Forschungsdatenmanagements an 
der Universität Heidelberg 
 
Der Senat der Universität Heidelberg hat in seiner Sitzung am 04.11.2025 gemäß 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 10 LHG die nachfolgende geänderte Geschäftsordnung 
beschlossen. 
 
Präambel 
Eine umfassende Unterstützung und exzellente Infrastruktur für das Forschungs-
datenmanagement sind substantielle Wettbewerbsfaktoren für wissenschaftliche 
Einrichtungen. Forschungsdatenmanagement bedeutet die strukturierte und orga-
nisierte Verwaltung von im Forschungsprozess anfallenden Daten über den ge-
samten jeweiligen Datenlebenszyklus hinweg - von der Erstellung über die Verar-
beitung, die Analyse, die Archivierung, den Zugang bis hin zur Nachnutzung der 
Daten. 
Die Universität Heidelberg beabsichtigt, entsprechende Strukturen mit einer effi-
zienten Governance weiter aus– und aufzubauen und trifft dazu die nachfolgen-
den Regelungen. 
 
 
 
§ 1 Research Data Unit 
 
Die Bereitstellung der grundlegenden Infrastrukturen für das Forschungsdaten-
management an der Universität Heidelberg wird durch eine gemeinsame Abtei-
lung von Universitätsbibliothek und Universitätsrechenzentrum, die Research 
Data Unit (RDU), bisher Kompetenzzentrum Forschungsdaten (KFD), erbracht. 
In der Research Data Unit arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universi-
tätsbibliothek und des Universitätsrechenzentrums auf dem Gebiet des For-
schungsdatenmanagements zusammen.  
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§ 2 Ziele, Aufgaben und Leitung der Research Data Unit 
 
(1) Die Research Data Unit ist Ansprechpartnerin und Infrastrukturanbieterin für 
Forschende sowie die Data Stewards (§ 4) aus den Einrichtungen der Universität. 
Sie berichtet dem Steering Board (§ 3, Abs. 2). Wesentliches Ziel der Research 
Data Unit ist eine nachhaltige Bereitstellung von an der Universität Heidelberg ge-
nerierten Forschungsdaten gemäß den „FAIR Data Principles“ und der Research 
Data Policy der Universität. 
 
 
(2) Aufgabe der Research Data Unit ist es, die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Universität beim Forschungsdatenmanagement zu unterstützen. 
Zu diesem Zweck  
 

- betreibt und entwickelt sie Dienste und Infrastrukturen zur Verwaltung, 
Publikation und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten weiter, 

- bündelt sie die für das Forschungsdatenmanagement relevanten 
Dienste aus dem Gesamtportfolio der Universitätsbibliothek und des 
Universitätsrechenzentrums, 

- schaltet ggf. das Committee for Sensitive Data (§ 3 Abs. 3) ein, 
- wirkt sie ggf. als Schnittstelle zu regionalen, nationalen (z.B. NFDI) und 

internationalen FD-Infrastrukturen, 
- bietet sie Beratung und Schulungen an.  
 
 

(3) Die fachliche und personelle Leitung der Research Data Unit übernehmen 
gemeinschaftlich die Leitungen der Universitätsbibliothek und des Universitätsre-
chenzentrums.  
Die Leitungen von Universitätsbibliothek und Universitätsrechenzentrum sind Vor-
gesetzte der jeweils ihrer Einrichtung zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Research Data Unit. Sie verantworten den operativen Betrieb und 
berichten dem Steering Board jeweils zu dessen Sitzungen über aktuelle Angele-
genheiten der Research Data Unit.   
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§ 3 Weitere Organisationsstrukturen 
 
(1) Die Research Data Unit wird bei der Erfüllung ihrer Aufgaben begleitet und 
unterstützt durch ein Steering Board (Abs. 2) sowie ein Committee for Sensitive 
Research Data (Abs. 3). 
 
 
(2) Steering Board: 
 
(2.1) Das Steering Board steuert die Tätigkeit der Research Data Unit in strategi-
scher Hinsicht. Es ist insbesondere zuständig für 
 

- die Formulierung von Zielen im Forschungsdatenmanagement, 
- die Kontrolle von Projektfortschritten, 
- Entscheidungen über Priorisierung, 
- die Berichterstattung an FosKom, Rektorat und den Senat der Universi-

tät, 
- die ggf. erforderliche Klärung, wer für die universitären FD-Dienste nut-

zungsberechtigt ist. 

(2.2) Das Steering Board setzt sich zusammen aus je einem Mitglied der Fields 
of Focus 1-4 (FoF), das vom jeweiligen Research Council des FoF entsandt wird, 
sowie den beiden Leitungen der Universitätsbibliothek und des Universitätsre-
chenzentrums. Die Research Council der vier FoF sind zudem berechtigt, eine 
Vertreterin oder einen Vertreter für das von ihnen entsandte Mitglied zu bestim-
men. Das Steering Board wählt aus dem Kreis der von den FoFs entsandten Mit-
gliedern eine Sprecherin oder einen Sprecher des Steering Boards sowie eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter, die jeweils durch das Rektorat bestellt 
werden. Ihre Amtszeiten dauern jeweils 3 Jahre. Wiederwahl ist möglich. Der 
Sprecher oder die Sprecherin beruft in der Regel alle 3 Monate eine Sitzung des 
Steering Boards ein, überwacht die Umsetzung von Entscheidungen des Steering 
Boards und vertritt dieses gegenüber Organen und Gremien innerhalb der Univer-
sität. Es berichtet dem Rektorat einmal jährlich über aktuelle Maßnahmen und 
Entwicklungen und Projekte im Bereich des Forschungsdatenmanagements.   
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(3) Committee for Sensitive Research Data: 
 
(3.1) Das Committee for Sensitive Research Data begleitet die operative Tätig-
keit der Research Data Unit. Insbesondere  
 

- berät es über Standard Workflows für die Verarbeitung sensitiver For-
schungsdaten und gibt diese nach Prüfung gegebenenfalls frei, 

- berät und begleitet es die Research Data Unit in komplex gelagerten 
Sachverhalten und Einzelfällen und entscheidet im Benehmen mit dieser 
über die weitere Vorgehensweise, 

- führt es die Klärung rechtlicher und datenschutzrechtlicher Fragen im 
Zusammenhang mit dem Betrieb der Research Data Unit herbei.  
 

(3.2) Das Committee for Sensitive Research Data setzt sich zusammen aus je-
weils einer Vertreterin oder einem Vertreter aus den Bereichen Medizin/ Lebens-
wissenschaften, Rechtswissenschaft (Medizinrecht), Sozialwissenschaften, Ver-
haltenswissenschaften sowie der Universitätsbibliothek, des Universitätsrechen-
zentrums und des Dezernats 1 Recht und Gremien, der Stabsstelle Datenschutz 
in der zentralen Universitätsverwaltung und des Datenschutzes im Universitätskli-
nikum sowie der IT-Sicherheit (Chief Information Security Officer) der Universität. 
Die Mitglieder werden auf jeweiligen Vorschlag der betreffenden Bereiche und 
Einrichtungen durch das Rektorat für eine Amtszeit von je 3 Jahren bestellt. Die 
genannten Bereiche und Einrichtungen können dem Rektorat eine Vertreterin 
oder einen Vertreter für die jeweiligen Mitglieder zur Bestellung vorschlagen. Die 
Mitglieder des Committee for Sensitive Research Data wählen aus ihrer Mitte 
eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter, deren Amtszeiten jeweils 3 Jahre dauern. Wiederwahl ist möglich. Die 
oder der Vorsitzende beruft in der Regel einmal im Semester in der Vorlesungs-
zeit eine Sitzung des Committee for Sensitive Research Data ein, überwacht die 
Umsetzung von Entscheidungen des Steering Boards und vertritt dieses gegen-
über Organen und Gremien innerhalb der Universität.  
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§ 4 Data Stewards  
 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität benennen jeweils für ihren 
Bereich kompetente Data Stewards, die als Ansprechpersonen vor Ort zu Fragen 
des Forschungsdatenmanagements fungieren. Sie koordinieren die Kontakte zwi-
schen den an ihrer Einrichtung tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, der Research Data Unit und dem Committee for Sensitive Research Data. 
 
 
 
§ 5 Ausstattung /Finanzen 
 
Die Research Data Unit erhält kein eigenes Budget; Universitätsbibliothek und 
Universitätsrechenzentrum stellen die personelle, finanzielle und sachliche Aus-
stattung der Research Data Unit bereit. Das Rektorat entscheidet über die Zuwei-
sung der erforderlichen Mittel im Rahmen der Budgetzuweisungen an beide Ein-
richtungen. 
Ergänzend können auch weitere Einrichtungen oder Einheiten in die Bereitstel-
lung von personellen, räumlichen oder finanziellen Ressourcen einbezogen wer-
den, beispielsweise zur Deckung spezifischer fachwissenschaftlicher Bedarfe 
oder aus inhaltlich angrenzenden Bereichen. 
 
 
 
§ 6 Verfahrensregeln 
 
Für das Verfahren im Steering Board und dem Committee for Sensitive Research 
Data gelten die Bestimmungen der Verfahrensordnung der Universität in ihrer je-
weils aktuell gültigen Fassung.  
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§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Zugleich tritt die bisherige Fassung vom 29.09.2023 
(MBl. Nr.16 v. 29.09.2023 S. 1329 ff) außer Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 10.11.2025 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
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Der Volltext der jeweiligen Beschlüsse und Satzungen ist in der 
Universitätsverwaltung, Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg 
– Dezernat Recht und Gremien – Raum 324 –  
zu den üblichen Geschäftszeiten einsehbar. 
 
 
Das Mitteilungsblatt der Rektorin finden Sie darüber hinaus 
auch auf der folgenden Internetseite: 
https://www.uni-heidelberg.de/de/einrichtungen/universitaetsverwaltung/ 
dezernat-1-recht-und-gremien/gremienangelegenheiten-und-wahlen/ 
mitteilungsblatt-der-rektorin 
Die im Inhaltsverzeichnis benannten Ordnungen sind dort 
vollständig abrufbar. 
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